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“Do sin se richdisch!” –  
Premiere der “Pälzer Komödie”

am Samstag, den 2. April 2022 um 19:30 Uhr

Dolores, eine ältere Wohnungsbesitzerin, lebt mit Julchen, ihrer Haushälterin und 
ihren zwei Untermieterinnen Franziska und Janine unter einem Dach. Franziska, eine 
Malerin, braucht ein männliches Aktmodell zur Fertigstellung eines Gemäldes für 
einen Wettbewerb zum Thema „Festmahl bei Spartakus“. Janine, eine Musiklehrerin, 
sucht Schüler für Klavierstunden. Dolores hält es mit zwei Künstlerinnen als Untermie-
ter nicht mehr aus und will einen neuen Mieter, während Julchen auf der Suche nach 
einem Ehemann ist. Aus diesen verschiedenen Anlässen geben sie unabhängig von-
einander Inserate auf. Der einzige Haken: alle wohnen im gleichen Appartement….
Natürlich folgen jede Menge Verwechselungen und Missverständnisse und jeder gerät 
an den jeweils Falschen.

Weitere Aufführungen folgen am:
Freitag, den 8. April 2022

Samstag, den 9. April 2022
Gründonnerstag, den 14. April 2022

Freitag, den 22. April 2022
Samstag, den 23. April 2022

jeweils um 19.30 Uhr

Vorverkauf:
Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl Telefon 06371-92 34-0
alle Reservix Vorverkaufsstellen & alle Rheinpfalz Geschäftsstellen
Ticketpreise: ab 12,00 € inkl. VVK-Gebühr
Einlass: 18:30 Uhr
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Notrufe
Polizei ......................................................................110 + 8050
Feuerwehr .............................................................................112
Krankentransport ......................................................... 19222

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst:

Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr 
besteht oder bleibende gesundheitliche Schäden zu 
befürchten sind, ist der Rettungsdienst unter 112 zu 
alarmieren.

Zahnärztlicher  
Notfalldienst

Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und 
Feiertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz, Tel. 06373 / 89 37 70
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 
Uhr und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch 
außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende 
Zahnarzt für Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen 
entnehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztli-
chen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der 
Augenärzte Kusel/Land-
stuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Land-
stuhl ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusam-
mengeschlossen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden service-Telefonnummer 
werden ihnen die diensthabenden apotheken in 
ihrem Postleitzahlenbereich genannt! 

(im internet www.lak-rlp.de), aus dem deutschen 
Festnetz (0,14 €/min.) und aus dem mobilfunknetz 
(max. 0,42 €/min.): 0180 5 258825 + Postleitzahl 
des standortes.

(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-
5-258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 
0180-5-258825-66862)

abfrage der bereitschaftsdienst-apotheke im 
internet: www.lak-rlp.de

Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt 
werden. Die Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz weist jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des 
Ausdruckes eine absolute Aktualität gewährleistet 
werden kann.

Tierärztlicher  
Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haus-
tierarzt zu erfragen.

Weitere  
Bereitschaftsdienste

bereitschaftsdienst der Pfalzwerke netz ag ener-
gieversorgung

strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:

Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777

gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:

Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Dietmar Kaupp,
 Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, 
 Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Krickenbach

Lichterfahrt der Bulldogfans KL-Süd

Viele werden erst einmal in den 
Kalender schauen müssen um 
sich daran zu erinnern was am 
18.12.2021 war. Aber alle, die an 
diesem Tag vor ihren Häusern 
oder hinter Fenstern standen, 
erinnern sich mit Sicherheit an 
die Dieselrösser der Bulldogfans 
KL-Süd, wie diese in bunte Lichter-
kleider gehüllt, durch die Straßen 
gerollt sind.
Es war für uns ein spannender und 

denkwürdiger Tag. Aber auch ein Erfolgreicher, denn unser Ziel war 
es, ein wenig Freude in diesen eher schweren vorweihnachtlichen 
Zeiten unter die Bewohner zu bringen. Und ihr habt uns die Mühe 
(das darf ich hier eigentlich gar nicht sagen, da es viel eher eine Ehre 
war) mit einer Spende von 120 Euro vergolten.
Die Bulldogfans sagen daher Danke an alle, die an uns gespendet 
haben. Wir haben die Spende weiter gereicht an die SWR1 Herzens-
sache. Ein herzliches Danke auch an alle die unsere Fahrt erst mit 
ihrer Anwesenheit zu solch einem denkwürdigen Ereignis gemacht 
haben und vielleicht sehen wir uns dieses Jahr wieder in neuem Lich-
terglanz.

1. FCK Fan Club Krickenbach e.V.
Fasching:

Leider müssen wir den Kinderfasching auch in diesem Jahr ausfallen 
lassen. Corona bestimmt auch weiterhin das Vereinsleben. Tut uns 
leid, wir hätten gerne den Fasching gestaltet.

Jahreshauptversammlung:
Am Montag, den 28.März findet im Sportheim des FSV Kricken-
bach unsere Jahreshauptversammlung statt. Tagesordnung geht per 
E-Mail den Mitgliedern zu.

Pfingsten:
Am Samstag, den 4. Juni und Sonntag, den 5. Juni feiern wir unser 
Pfingstfest mit Jubiläum. Das ganze findet vorm Pavillon des FSV Kri-
ckenbach am Sportplatz statt.
Wir planen zudem am Samstag, den 19. März eine Fahrt zum Spiel 
des FCK nach Freiburg. Zurzeit wissen wir aber noch nicht ob wir Kar-
ten erhalten. Wenn ja, würde die Fahrt 30,00 Euro zuzüglich betragen.

FSV Krickenbach 1934 e.V.
21. Spieltag Kreisklasse B
Heimspiel Saison 2021/2022
Sonntag 27. Februar 2022, 14:30 Uhr
FSV Krickenbach : SV Kohlbachtal
Auf zum Sportplatz im Haseltal, Krickenbach
Sonntag 6. März 2022, 15:00 Uhr
SG Theisbergstegen : FSV Krickenbach
Etschberg Rasenplatz in Etschberg
Beginn der Abstiegs- / Ausstiegsrunde ist am 27.03.2022

Sickingenstadt Landstuhl

DLRG Ortsgruppe Landstuhl
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die DLRG Ortsgruppe Landstuhl e.V. lädt alle Mitglieder am Diens-
tag, 12. April 2022 um 20:00 Uhr in die Gaststätte des Autohof 
Ramstein zur Jahreshauptversammlung ein. Die Tagesordnung ist 
unter www.landstuhl.dlrg.de abrufbar. Wir bitten um Voranmeldung 
per E-Mail an info@landstuhl.dlrg.de oder im Training bei Barbara 
Moog oder Joachim Bohl.

Neuigkeiten aus dem 
Schulsanitätsdienst!

Am Samstag, den 12.02.2022 war es endlich soweit!

Die Schulsanitäter/innen konnten unter den geltenden Hygienebe-
dingungen wieder einen Erste Hilfe Kurs absolvieren. Die Ausbilderin 
vom Deutschen Roten Kreuz, Frau Danilea Halangk führte die Schul-
sanitäter gekonnt durch die Themen der Ersten Hilfe. Voller Begeis-
terung ging es danach den praktischen Teil. Zum Abschluss konnten 
die Teilnehmer in Gruppen ihr erlerntes Wissen stolz unter Beweis 
stellen. Es war ein erfolgreicher, spannender Tag. Ein besonderer 
Dank geht an die Ausbilderin Daniela Halangk. Die Koordinatorin für 
den Schulsanitätsdienst vom Jugendrotkreuz des Deutschen Roten 
Kreuzes, Renate Stöber, bedankt sich herzlich für das Engagement 
der Jugendlichen.

Mittelbrunn

Landfrauen
Einladung zum Heringsessen  

in Mittelbrunn am Aschermittwoch
Am Aschermittwoch laden die Landfrauen ab 17.00 Uhr ins 
Gemeindezentrum in Mittelbrunn zu einem Heringsessen mit selbst 
eingelegten Heringen, nach Landfrauen Art, zum Abholen ein.
Für Personen, die das Essen nicht abholen können, werden wir es 
ihnen nach Hause bringen.
Wir bitten um Vorbestellung bis zum 2. März bei Frau Beate Lang, 
Telefonnummer 06371/5992482.

Queidersbach

P 62 Queidersbach

Mitgliederversammlung am Sonntag
Am Sonntag, dem 27.02.2022 findet im Sportheim des FC Quei-
dersbach unsere nächste Mitgliederversammlung statt. Beginn: 
10.00 Uhr

Tagesordnung:
1) Begrüßung
2) Terminplanung 2022
3) Aufzuchtsbedingungen für Jungkaninchen
4) Informationen aus den Verbänden
5) Geplante Aktionen im Zuchtjahr 2022
6) Tierbesprechung (vorsorglich)
7) Verschiedenes

Anmerkung: Für die Versammlung gilt die aktuelle Coronaverord-
nung des Landes Rheinland- Pfalz
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Sportschützengilde Queidersbach

Traditionelles Heringsessen am 
Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag, 01.03.2022, findet im Schüt-
zenhaus der Sportschützengilde Queidersbach ab 
11 Uhr das traditionelle Heringsessen statt.

Alle Freunde der Queidersbacher Sportschützen sind recht herzlich 
eingeladen in lustiger Runde die lecker eingelegten Heringe mit „Päl-
zer Gequellten“ zu genießen.
Für den Eintritt gelten die Regeln der dann aktuellen Corona-
Bekämpfungsverordnung.
Der Status der Geimpften und Genesenen wird am Eingang kontrol-
liert.
Die Sportschützengilde freut sich auf viele Gäste!

VdK Ortsverband Queidersbach
Jahresausflug Bayrischen Wald 2022

Termin: 02. bis 08. Mai 2022 für Mitglieder und Nichtmitglieder
Reiseziel: Hotel Mariandl in Elisabethszell

(Singender Wirt, Musik und Wellnesshotel)
Folgendes Programm ist vorgesehen:
• Drexler Whisky-Destillerie, Bärwurzerei, Obstbrennerei in Arrach 

mit Drexler`s Destellerie-Museum, Bayerwald Handwerks-
museum, Mineralien- und Holzkunstmuseum.

• Das Glasdorf Weinfurtner in Arnbruck
• Glaspparadies Joska in Bodenmais
• Wanderung mit dem singenden Wirt zur Hansl-Hütte mit 

anschließender Jausen (Fahrservice für diejenigen, die nicht so 
gut zu Fuß sind)

• Besuch der Westernstadt Pullmann City mit einem Western-Buf-
fet in Eging am See

• Besuch von Regensburg, anschließend Schifffahrt von Kehlheim 
zum Kloster Weltenburg mit Brauereiführung und Verkostung

• Waldwipfelweg, Naturerlebnispfad, Optische Phänomene und 
das Haus am Kopf in St. Englmar

• Marianne´s Erlebnisbauernhof mit Kaffee und Kuchen
• Besuch der Confiserie Seidl in Laaber bei der Heimfahrt Schrift-

liche Anmeldung und Infos, ab sofort bis Mitte Februar 2022 bei 
Michael Schappert, Handy 0170-3524222

Schopp

Stelzenberg

TV Stelzenberg
Abteilung Tischtennis

Kreisliga
TSG Kaiserslautern V - TV Stelzenberg II 9 : 2
Diese Partie vervollständigte die wegen Corona unterbrochene Vor-
runde. Vom Verband wird angestrebt, die Halbrunde abzuschließen, 
weil dann laut Wettspielordnung eine Wertung für Auf- und Abstieg 
möglich ist, denn die bis dato ausgesetzte Rückrunde wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausfallen.
Die Favoritenrolle lag klar beim Gastgeber, der im vorderen Paarkreuz 
sogar noch mit höherklassigen Akteuren verstärkt war. Die Doppel 
waren eine klare Sache aber in den Einzeln konnte man strecken-
weise gegen halten. Uwe Müller hatte die Nummer Eins am Rande 
einer Niederlage aber am Ende reichte ein 2:1 Satzvorsprung doch 
nicht, und auch Achmed Kadi unterlag nach gutem Spiel ebenfalls 
knapp. In der Mitte erkämpfte Klaus Kettenring einen Punkt, und der 
Kapitän Sven Maske drehte einen 0:2 Rückstand zum Fünfsatzsieg. 
In den restlichen Begegnungen behielt die TSG die Oberhand und 
sicherte den erwarteten Heimerfolg.
Müller/Kadi (-), Maske/Kettenring (-), Lössl/Ritzert (-), Müller (-), Kadi 
(-), Maske (1), Kettenring (1), Lössl (-), Ritzert (-).

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Weltgebetstag in Krickenbach

Zukunftsplan: Hoffnung
Auch in diesem Jahr haben sich 
die Organisatorinnen, Angelika 
Polke und Gitta Krefta-Gundacker, 
aufgrund der derzeitigen Corona-
Lage entschlossen, den Weltgebet-
stag nicht präsent durchzuführen. 
Seien Sie gespannt mit welchem 
Weltgebetstagskörbchen Sie zu 
Hause überrascht werden.
Sie sind eingeladen am 04.03.2022 

um 19 Uhr zu Hause, die Weltgebetstagsliturgie, die Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland unter dem Thema „Zukunftsplan: Hoff-
nung“ zusammengestellt haben, zu begehen. Auch auf diesem Weg 
wird eine Gebetskette entstehen, die die Gedanken der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland unterstützt.
Ihre Spendenmöglichkeiten sind im Weltgebetstagskörbchen aufge-
führt.
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Spende.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef, 
Trippstadt
Gottesdienste

Sonntag, 27.02.2022:
9.30 Uhr Heilige Messe für Inge Giehl, Lukretia und Willibald Busch
Mittwoch, 02.03.2022:
19.00 Uhr Heilige Messe mit Austeilung des Aschekreuzes
Sonntag, 06.03.2022:
9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz
Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr
Für die Gottesdienste in Trippstadt ist eine Voranmeldung im Pfarr-
büro erforderlich. Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund- und 
Nasenschutz und halten Sie Abstand. Da wir auch dieses Jahr die Kir-
che nicht heizen dürfen, bitten wir Sie, sich warm anzuziehen.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich im Rathaus, Amtszimmer.
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306/481.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

ab märz montags ruhetag im Cubo

Die Cubo-Sauna- und Wellnessanlage wird ab märz jeden montag ruhetag haben.

Dies hat der zuständige Ausschuss des Verbandsgemeinderates einstimmig beschlos-
sen, wie Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt mitteilt. Mit dem Ruhetag möchte man 
dem Personal einen festen freien Tag anbieten und vor allem auch einen Tag für Repa-
ratur- und Wartungsarbeiten zur Verfügung haben. Auch die Gastronomie bekommt 
einen Tag in der Woche eine Verschnaufpause. 
Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Gäste, die bisher montags kommen, auf 
einen anderen Tag ausweichen und dem Cubo daher nicht verloren gehen. Die Ver-
bandsgemeinde bittet um Verständnis für diese Neuregelung.

Hinweis: Das Naturerlebnisbad wird in der Badesaison von Mai bis September keinen 
Ruhetag haben.

Ausgabe 8

Jahrgang 2022

Mittwoch, 23. Februar 2022
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Öffnungszeiten - Sprechstunden

Verbandsgemeinde
Besuche in der Verwaltung nur noch nach 

Terminvereinbarung und unter Einhaltung  
der 3G Regel

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes gilt ab sofort in 
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, also auch im Rathaus 
in Landstuhl, im Gebäude der Werke und des Meldeamts, des Stan-
desamts und der Tourist-Information die 3G Regel. Bitte vereinbaren 
Sie vorab telefonisch oder über die Internetseite www.landstuhl.de 
einen Termin. Die einzelnen Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:
Rathaus, Kaiserstr. 49, Landstuhl
06371/83-0
06371/83-110
06371/83-111
06371/83-491
Einwohnermeldeamt, Bahnstraße 80, Landstuhl und die Sprech-
stunden in den Ortsgemeinden
06371/83-125
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de
Standesamt, Kirchenstraße 41, Landstuhl
06371/83-121
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de
Verbandsgemeindewerke und Stadtwerke Landstuhl, Bahn-
straße 80, Landstuhl
06371/83-300 oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de
Die Telefonnummern werden auch an den Eingängen der einzelnen 
Dienststellen aushängen. Bitte halten Sie beim Betreten Ihren 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis bereit.

Sprechstunden der Verwaltung
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Nur nach telefonischer oder online Terminvereinbarung, 
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 
16:00 bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 
0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytali-
makis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 
Kaiserslautern, Zimmer 120 statt. Vorherige Terminvereinbarung für 
die Verbandsgemeinde Landstuhl bei Herrn Sofronios Spytalimakis 
unter 0159/04094168 oder Herrn Mario Faß unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de

• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
 Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-

ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu 
senden. Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen. Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte 
an die Amtsblatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/8051837
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
...................................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, 
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl .........................................................................................Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) ............................................................................ Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448

Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn Tel.: 06371/912250

Sauna- und Wellnessanlage Cubo
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 10-22 Uhr
Freitag bis Samstag: 10-23 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10-20 Uhr

Tickets können unter www.landstuhl.de gebucht werden.
Kontakt: Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl, E-Mail cubo@landstuhl.de
Telefon 0 63 71 - 13 05 71
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Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind für das Planfeststellungsverfahren 
Äußerungen und Stellungnahmen sowie alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen 
(formelle Präklusion). Äußerungsfrist und formelle Präklusion gelten 
auch für Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens beziehen.
Einwendungen sollen neben dem leserlichen Vor- und Familienna-
men auch die volle leserliche Anschrift des Einwenders/der Einwen-
derin enthalten. Eine Einwendung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Um 
Angabe des Aktenzeichens 21a-7.110-007-2020 wird gebeten. Bei 
Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin/ein Unterzeich-
ner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter/in der übrigen Unter-
zeichner/innen zu bezeichnen. Vertreter/in kann nur eine natürliche 
Person sein. Sofern eine gleichförmige Eingabe den vorgenannten 
Anforderungen nicht entspricht, kann sie unberücksichtigt bleiben. 
Will die Behörde so verfahren, ist dies öffentlich bekanntzumachen 
(§§ 72 Abs. 2 und 17 Abs. 2 VwVfG). Endet die Vertretungsmacht des 
Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr Vertretenen auffor-
dern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Ver-
treter zu bestellen. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann 
die Behörde die Aufforderung öffentlich bekannt machen. Wird der 
Aufforderung nicht fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde 
von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen (§§ 72 Abs. 
2 und 17 Abs. 4 VwVfG). Die Einwendungen werden der Antragstel-
lerin zur Stellungnahme übersandt. Auf Verlangen der Einwenderin/
des Einwenders werden deren/dessen Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes 
der Einwendung erforderlich sind.
Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens durch die Planfeststellungs-behörde entschieden. Die Zustel-
lung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an Einwender 
und anerkannte Vereinigungen kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen an Einwen-
der und anerkannte Vereinigungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 
VwVfG).
Bei der Anhörungsbehörde oder den oben genannten Verbandsge-
meindeverwaltungen können innerhalb der Äußerungsfrist Fragen 
zum Vorhaben eingereicht werden.
beschreibung des Vorhabens:
das Vorhaben umfasst insbesondere folgende maßnahmen:
1. Neubau und Betrieb der Gasversorgungsleitung TENP III, Pro-

jekt Mittelbrunn – Au am Rhein (DN 1.000, DP 70), Abschnitt 
Mittelbrunn – Schwanheim (Netzentwicklungsplan-ID: 552-01) 
nebst Anbindungen zur Verdichterstation Mittelbrunn und zu 
den Armaturenstationen Höheinöd, Merzalben und Schwan-
heim sowie Einbindung der Netzanschlusspunkte Donsieders 
und Merzalben; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 810/2 (Verdicht-
erstation Mittelbrunn), Gemarkung Mittelbrunn; Endpunkt sind 
die Flurstücke Nr. 2327/1 und Nr. 2328/1 (Station Schwanheim), 
Gemarkung Schwanheim; Länge ca. 38 km,

2. Neubau und Betrieb der Gasversorgungsleitung TENP III, Pro-
jekt Mittelbrunn – Au am Rhein (DN 1.000, DP 70), Abschnitt 
Schwanheim – Klingenmünster (Teilabschnitt der Netzentwick-
lungsplan-ID: 602-02) nebst Anbindung zur Armaturenstation 
Schwanheim sowie Einbindung des Netzanschlusspunktes Klin-
genmünster; Anfangspunkt sind die Flurstücke Nr. 2327/1 und 
Nr. 2328/1 (Station Schwanheim), Gemarkung Schwanheim; End-
punkt ist Flurstück Nr. 1362, Gemarkung Klingenmünster; Länge 
ca. 13 km,

3. Errichtung notwendiger Nebenanlagen im Sinne des § 43 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 EnWG, der Plan umfasst insbesondere folgende 
Nebenanlagen:
a. Einbindung der Netzanschlusspunkte Donsieders, Merzal-

ben und Klingenmünster
b. Errichtung einer Molchschleuse auf dem Gelände der Ver-

dichterstation Mittelbrunn, Flurstück Nr. 810/2, Gemarkung 
Mittelbrunn,

c. Herstellung und Betrieb des Steuer- und Kommunikations-
kabels zur TENP III im Leitungsgraben der TENP III,

d. Erder- und Korrosionsschutzmaßnahmen (kathodische 
Korrosionsschutzanlage nebst Messeinrichtungen),

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

bekanntmachung
Planfeststellungsverfahren zum neubau und betrieb der gas-
versorgungsleitung TenP iii, Projekt mittelbrunn – au am rhein 
(dn 1.000, dP 70), abschnitt mittelbrunn - Klingenmünster
Aktenzeichen 21a-7.110-007-2020
Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) GmbH & Co. KG, Gladbe-
cker Straße 425, 45329 Essen, hat für oben genanntes Vorhaben die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.
Zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist die Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeauf-
sicht, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz. Über die Zulässigkeit 
des Vorhabens wird in Form eines Planfeststellungsbeschlusses ent-
schieden.
möglichkeit zur einsichtnahme in die Planunterlagen:
Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Auslegung der Planunter-
lagen bei den zuständigen Kommunalverwaltungen durch die Ver-
öffentlichung der Planunterlagen im Internet ersetzt (§ 1 Nr. 9 und § 
3 Abs. 1 des Planungssicherstellungsgesetzes [PlanSiG]). Der Zugang 
zu den Planunterlagen ist in der Zeit vom 07.03.2022 bis einschließ-
lich 06.04.2022 unter folgenden Internetadressen möglich:
https://sgdnord.rlp.de/de/planen-bauen-natur-energie/energie/
netzausbau/ (siehe Link zur TENP III unter der Rubrik „Laufende Ver-
fahren“)
oder
www.uvp-verbund.de/freitextsuche (siehe Kategorie „Leitungsanla-
gen und vergleichbare Anlagen“).
Neben der Internetveröffentlichung soll in der Zeit vom 07.03.2022 
bis einschließlich 06.04.2022 eine Auslegung der Planunterlagen 
bei den betroffenen Verbandsgemeindeverwaltungen erfolgen (§ 
3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG). Die Einsichtnahme in die Planunterlagen 
soll bei der unten genannten Verbandsgemeindeverwaltung unter 
Beachtung der geltenden Corona-Abstands- und Hygieneregeln (z.B. 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske/FFP2-Maske oder 
vergleichbarer Standard) ermöglicht werden. Sollte die Verbands-
gemeindeverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, 
dass eine Auslegung des Plans aufgrund der Corona-Infektionslage 
nicht möglich ist, ist diese verpflichtet, andere leicht zugängliche 
Wege zur Einsichtnahme in die Planunterlagen zur Verfügung zu 
stellen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 PlanSiG).
nähere informationen hierzu erhalten sie bei der:
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl Kaiserstraße 49 66849 
Landstuhl Raum-Nr.: 213 (2. Obergeschoss) Tel.: 06371/83-0 Öff-
nungszeiten: Mo. bis Mi.: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Do.: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Fr.: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr; 
Zutritt zum Gebäude nur mit 3-G-Nachweis (geimpft, genesen oder 
getestet).
Einwendungen, Äußerungen und Fragen von Betroffenen sowie Stel-
lungnahmen und Einwendungen von anerkannten Vereinigungen:
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 
bis zu sechs Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist – also bis 
einschließlich 18.05.2022 – schriftlich oder zur Niederschrift Ein-
wendungen gegen den Plan erheben oder sich zum Vorhaben und 
dessen Umweltauswirkungen äußern, und zwar bei der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord, Stresemannstraße 3-5, 56068 
Koblenz, oder bei der oben genannten Verbandsgemeindeverwal-
tung. Vereinigungen, die aufgrund einer gesetzlich begründeten 
Anerkennung befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen 
(z.B. anerkannte Vereinigungen gemäß § 3 des Gesetzes über ergän-
zende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten 
nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG [Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz – 
UmwRG] in der Neufassung der Bekanntmachung vom 23.08.2017 
[BGBl. I S. 3290], zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
25.02.2021 [BGBl. I S. 306]) wird bis zu sechs Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist – also bis einschließlich 18.05.2022 – Gelegenheit zur 
Stellungnahme oder zur Erhebung von Einwendungen bei der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord oder der oben genannten 
Verbandsgemeindeverwaltung gegeben.
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Konsultation benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der 
Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 5 Abs. 3 PlanSiG 
i.V.m. § 73 Abs. 6 Satz 2 bis 4 VwVfG).
Kosten:
Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-
dungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertretungsbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
Veränderungssperre und Vorkaufsrecht:
Mit Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre 
des § 44a EnWG in Kraft. Auf den vom Plan betroffenen Flächen, wie 
sie insbesondere in den Kapiteln 5, 6, 9 und 10 der Planunterlagen 
bezeichnet sind, dürfen bis zu ihrer Inanspruchnahme keine wesent-
lich wertsteigernden oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich 
erschwerenden Veränderungen vorgenommen werden. Darüber 
hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufs-
recht an diesen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG).
Umweltverträglichkeitsprüfung:
Auf der Grundlage der §§ 4, 5 und 6 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 18.03.2021 (BGBl. 
I S. 540), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 
(BGBl. I S. 4147), in Verbindung mit Ziffer 19.2.1 der Anlage 1 zum 
UVPG besteht für das Vorhaben die unbedingte Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen ist gleichzeitig die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens nach § 18 Abs. 1 UVPG. In den Planunterlagen ist ein UVP-
Bericht (§ 16 UVPG) enthalten.
Der Plan enthält außerdem die folgenden entscheidungserheblichen 
Berichte und Empfehlungen im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
UVPG: Bescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord zur 
Unterrichtung der Vorhabenträgerin über den Untersuchungsrah-
men (§ 15 Abs. 1 UVPG) vom 28.10.2020, Stellungnahme der oberen 
Landesplanungsbehörde der Struktur- und Genehmigungs-direk-
tion Süd vom 22.04.2020.
Rechtsgrundlagen:
Das Planfeststellungsverfahren wird aufgrund folgender Rechtsvor-
schriften durchgeführt: § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 sowie Abs. 4 und 5 
EnWG in Verbindung mit den §§ 43a ff. des Gesetzes über die Elekt-
rizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 
07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 84 
des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436), in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 und § 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Rheinland-Pfalz 
(LVwVfG) vom 23.12.1976 (GVBl. S. 308), zuletzt geändert durch § 48 
des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 487), in Verbindung mit den §§ 
72 bis 77 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 
1 des Gesetzes vom 04.05.2021 (BGBl. I S. 882), in Verbindung mit den 
§§ 1 bis 6 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pan-
demie (Planungssicherstellungs-gesetz [PlanSiG]) vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 353).

Koblenz, den 07.02.2022
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord

Im Auftrag Thomas Gottschling
- Regierungsdirektor -

e. Errichtung einer Zaunanlage mit Übersteigschutz um die 
bestehende Armaturenstation Höheinöd und nebst Aus-
bläser auf Flurstück Nr. 930, Gemarkung Burgalben,

f. Errichtung einer Zaunanlage mit Übersteigschutz um die 
bestehende Armaturenstation Merzalben nebst Ausbläser 
auf Flurstück Nr. 1467/26, Gemarkung Merzalben,

g. Errichtung einer Zaunanlage mit Übersteigschutz um die 
bestehende Armaturenstation Schwanheim nebst Ausblä-
ser auf den Flurstücken Nr. 2338, Nr. 2327/1 und Nr. 2328/1, 
Gemarkung Schwanheim,

4. Umlegung des Glasfaserkabels der GasLine GmbH & Co. KG im 
Abschnitt zwischen der Verdichterstation Mittelbrunn und der 
Station Klingenmünster; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 810/2 
(Verdichterstation Mittelbrunn), Gemarkung Mittelbrunn; End-
punkt sind die Flurstücke Nr. 1487 und Nr. 1488, Gemarkung 
Klingenmünster (Notwendige Folgemaßnahme im Sinne des § 
75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG).

Neben den unter den Ziffern 1 bis 4 aufgeführten Planungen sind 
alle mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, 
die zur Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung der Leitungen 
notwendig sind, Gegenstand des Antrags (z.B. die Änderung und 
Anbindung angrenzender Leitungen, die Sicherung und Nutzung 
von Zuwegungen, Arbeitsflächen, Rohrlagerplätzen, die Ausweisung 
von Leitungsschutzstreifen sowie notwendige Folgemaßnahmen an 
anderen Anlagen).
Das Vorhaben befindet sich auf dem Gebiet folgender Kommu-
nen:
Landkreis Kaiserslautern
• Verbandsgemeinde Landstuhl: Ortsgemeinde Mittelbrunn
• Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau: Ortsgemeinde Ger-

hardsbrunn
Landkreis Südwestpfalz
• Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben: Ortsgemeinden 

Obernheim-Kirchenarn-bach, Hettenhausen, Saalstadt, Schauer-
berg, Herschberg, Thaleischweiler-Fröschen und Weselberg

• Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben: Ortsgemeinden 
Höheinöd, Waldfischbach-Burgalben

• Verbandsgemeinde Rodalben: Ortsgemeinden Donsieders, 
Clausen, Münchweiler an der Rodalb und Merzalben

• Verbandsgemeinde Hauenstein: Ortsgemeinden Wilgartswie-
sen, Hinterweidenthal, Hauenstein, Spirkelbach, Schwanheim, 
Dimbach und Lug

Landkreis Südliche Weinstraße
• Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels: Ortsgemeinden 

Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Waldrohrbach, Silz und 
Münchweiler am Klingbach

• Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: Ortsgemeinden Klingen-
münster, Gleiszellen-Gleishorbach und Niederhorbach

Erörterungstermin / Online-Konsultation:
Nach § 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG hat die Anhörungsbehörde die recht-
zeitig erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stel-
lungnahmen von Vereinigungen im Sinne des § 73 Absatz 4 Satz 
5 VwVfG sowie die zum Plan abgegebenen Stellungnahmen von 
Behörden mit der Vorhabenträgerin, den Behörden, den Betroffenen 
sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnah-
men abgegeben haben, mündlich zu erörtern. Der Erörterungster-
min wird ortsüblich bekanntgemacht. Personen und Vereinigungen, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, können vom Termin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder 
Zustellungen vorzunehmen sind (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG). Beim 
Erörterungstermin ist die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin 
ist nicht öffentlich.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit unklar, ob ein Erörte-
rungstermin mit einer Vielzahl von Teilnehmern umsetzbar sein wird. 
Sofern das Planungssicherstellungsgesetz zur gegebenen Zeit noch 
anwendbar ist, wird die Anhörungsbehörde nach pflichtgemäßem 
Ermessen darüber entscheiden, ob der Erörterungstermin durch eine 
Online-Konsultation ersetzt wird (§ 1 Nr. 9 und § 5 Abs. 2 bis 4 Plan-
SiG). Die ersatzweise Durchführung einer Online-Konsultation würde 
ortsüblich bekannt gemacht. Die zur Teilnahme Berechtigten wer-
den in diesem Fall über die Durchführung der ersatzweisen Online-

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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grundsteuerreform
steuerverwaltung rheinland-Pfalz arbeitet auf Hochtouren

Grundbesitz - darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke 
sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe - wird in Deutschland 
vollständig neu bewertet. Entscheidend hierfür ist der Wert des 
Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 2022. Ab dem Jahr 2025 wird 
die Grundsteuer auf Basis des reformierten Grundsteuerrechts von 
den Städten und Gemeinden erhoben.
rund 2,5 millionen wirtschaftliche einheiten in rheinland-
Pfalz
Die Feststellungen der Grundsteuerwerte sollen in Rheinland-
Pfalz bis Mitte des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein. 
Das bedeutet, dass die Finanzämter des Landes rund 2,5 Milli-
onen wirtschaftliche Einheiten (bundesweit rund 36 Millionen 
wirtschaftliche Einheiten), z.B. Einfamilienhäuser, Eigentumswoh-
nungen, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke, aber auch 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe, neu bewerten müssen. 
Anhand der daraus berechneten Messbeträge können die Städte 
und Gemeinden dann ihren jeweiligen Hebesatz festlegen und die 
neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025 erheben.
Anders als bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte, die in den 
westdeutschen Bundesländern letztmalig zum 1. Januar 1964 statt-
gefunden hat, werden nunmehr alle Daten digital erfasst.
Die bisherige dreistufige Berechnung der Grundsteuer wird in 
Rheinland-Pfalz beibehalten:

Was bedeutet die grundsteuerreform für eigentümerinnen 
und eigentümer von grundbesitz?
Damit der Grundsteuerwert nach den tatsächlichen Verhältnissen 
sowie den Wertverhältnissen des Grundstücks (und der Gebäude) 
zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelt werden kann, müssen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer von unbebauten und bebauten 
Grundstücken sowie von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
alle zur Feststellung des Grundsteuerwerts erforderlichen Angaben 
an das jeweils zuständige Finanzamt übermitteln. Hierfür werden 
nur wenige Daten benötigt. Dabei handelt es sich beispielsweise 
um die amtliche Fläche des Grundstücks, Wohn-/Nutzfläche, Bau-
jahr, Bodenrichtwert.

Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann ab 
dem 1. Juli 2022 kostenlos über das Steuerportal “MeinELSTER” 
(www.elster.de) erfolgen. Hier finden sich die Formulare zur Grund-
steuer unter „Formulare & Leistungen“. Ebenfalls kann die Übermitt-
lung über Drittsoftware erfolgen.
Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung soll am 31. Oktober 
2022 enden.
Zu zahlen ist die Grundsteuer nach neuem Recht jedoch erst ab 
dem Jahr 2025. Hierzu versenden die Städte und Gemeinden 
gesonderte Zahlungsaufforderungen.
Bis dahin erfolgt die Bemessung der Grundsteuer nach bisherigem 
Recht und der darauf basierenden Bemessungsgrundlage.
service für eigentümerinnen und eigentümer
Als Service plant die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz, den Eigen-
tümerinnen und Eigentümern von Grundbesitz im Regelfall ein 
Informationsschreiben zuzusenden. Diesem Schreiben sind die 
der Steuerverwaltung vorliegenden Geobasisdaten zum jeweili-
gen Grundbesitz beigefügt (sog. Datenstammblatt als Ausfüllhilfe). 
Soweit diese Angaben aus Sicht der Erklärungspflichtigen zutref-
fend sind, können die entsprechenden Daten in die abzugebende 
Feststellungserklärung übernommen werden.
Das Datenstammblatt enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar 
2022, wie z. B.:
- Aktenzeichen,
- Flurstückskennzeichen,
- Lagebezeichnung,
- amtliche Fläche,
- Bodenrichtwert.
Folgende Daten müssen unter anderem von den Eigentümerinnen 
und Eigentümern selbst ermittelt werden:
- Wohn-/Nutzfläche (z.B. in Bauunterlagen zu finden),
- Anzahl der Wohnungen,
- Anzahl der Garagen/Tiefgaragenstellplätze,
- Baujahr.
Der Versand dieser Informationsschreiben ist in der Zeit von Mai bis 
Juli 2022 vorgesehen.
Ausgenommen von diesem Zeitfenster sind aktive land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe, inklusive verpachtete Ländereien (Stück-
ländereien). Hier werden gesonderte Informationsschreiben im 
August 2022 versendet.
Grund für diese nachgelagerte Versendung ist die Komplexität der 
Bewertung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Im Zuge 
der Grundsteuerreform wurde die bewertungsrechtliche Abgren-
zung zwischen land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und 
Grundvermögen punktuell neu geregelt. Das bedeutet u.a., dass 
Gebäude bzw. Gebäudeteile, die Wohnzwecken dienen und bisher 
im land- und forstwirtschaftlichen Vermögen bewertet wurden, 
zukünftig dem Grundvermögen zugeordnet und damit im Ergeb-
nis der Grundsteuer B unterworfen werden. Hierfür benötigen die 
Finanzämter ausreichend Zeit zur Aktualisierung des Datenbestan-
des.
Wichtige Termine:
1. Januar 2022: Hauptfeststellungszeitpunkt zur Ermitt-

lung von Grundsteuerwerten.
ende märz 2022: Öffentliche Aufforderung durch das Bun-

desministerium der Finanzen zur Abgabe 
der Feststellungserklärungen.

mai bis august 
2022:

Versand eines Informationsschreibens 
samt Daten zum Grundbesitz im Bereich 
des Grundvermögens bis Juli 2022, im 
Bereich des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens im August 2022.

1. Juli 2022: Beginn der elektronischen Annahme der 
Feststellungserklärung über ELSTER (www.
elster.de).

31. Oktober 2022: Ende der Frist zur Abgabe der Feststel-
lungserklärung.

1. Januar 2025: Entstehungszeitpunkt der reformierten 
Grundsteuer.
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Verpachtung der Gastronomie  
in der Sauna- und Wellnessanlage CUBO  

in Landstuhl
Die Verbandsgemeinde Landstuhl verpachtet zum 26.09.2022 
die Gastronomie in der Sauna- und Wellnessanlage CUBO in 
Landstuhl neu.
Über die Grenzen der Verbandsgemeinde Landstuhl und des 
Landkreises Kaiserslautern hinaus, ist die Sauna- und Wellnessan-
lage CUBO bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Gas-
tronomie ist ganzjährig geöffnet und seit vielen Jahren ein fester 

Bestandteil für unsere Saunagäste.
In den Sommermonaten, während der Öffnung des angrenzenden Naturerlebnisbades, werden die 
dortigen Badegäste ebenfalls durch die Gastronomie der Sauna- und Wellnessanlage bewirtet. Hierzu 
besteht im Küchenbereich ein Verkaufsfenster zum Außenbereich des Naturerlebnisbades.
Das Pachtobjekt verfügt über einen eingerichteten Gastraum, welcher sich über zwei Etagen, mit 
jeweils anschließendem Außenbereich, erstreckt. Die Küche ist vollwertig ausgestattet, mit angren-
zenden Lagerräumen und Kühlzellen. Ein Trockenlager wie auch eine Getränkekühlung stehen im 
Untergeschoss zur Verfügung.
Für das Personal sind Umkleiden, Sanitäranlagen sowie ein Büro in der Verpachtung mit einbegriffen.
Während des Aufenthaltes in der Gastronomie wird der Verzehr der Saunagäste über einen ChipCoin 
bargeldlos erfasst. Die Abrechnung erfolgt über die Geschäftsführung.
Der Pächter / die Pächterin erhält die Einnahmen kurzfristig und mehrmals im Monat per Banküber-
weisung. Diese Dienstleistung erhält der Pächter / die Pächterin kostenfrei.

Die Öffnungszeiten der Sauna- und Wellnessanlage CUBO sind:
Dienstag - Donnerstag 10.00 - 22.00 Uhr
Freitag - Samstag 10.00 - 23.00 Uhr
Sonn- u. Feiertage 10.00 - 20.00 Uhr
Ruhetag ist jeweils montags.
Der Ruhetag betrifft nicht das Naturerlebnisbad während der Freibadsaison in den Sommermonaten.
Die Sauna- und Wellnessanlage ist jährlich vom 16. bis einschließlich 25.09. für eine Generalreinigung 
und Instandsetzungsarbeiten geschlossen. In dieser Zeit ist die Gastronomie ebenfalls, im Rahmen 
von Betriebsferien, geschlossen.
Der Pachtzins basiert auf der jährlichen Besucherzahl. Es werden pro Gast 0,62 € zzgl. des jeweils gel-
tenden Mehrwertsteuersatzes erhoben. Auf der Basis einer geschätzten Jahresbesucherzahl, ist eine 
monatliche Vorauszahlungsrate auf den Pachtzins sowie eine angemessene Nebenkostenvorauszah-
lung, zzgl. des jeweils geltenden Mehrwertsteuersatzes, zu leisten. Die durchschnittliche Besucher-
zahl in den Jahren 2015 - 2019 betrug 47.000.
Bei der Neuverpachtung wird eine Kaution in Höhe von 5.000,00 € erhoben.

Flächenangaben:
Gastraum, 2 Etagen ca. 113 m²
Küche ca. 46 m²
Außenbereich/Dachterrasse ca. 72 m²
Nebenräume ca. 165 m²
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage http://www.landstuhl.de bzw. http://cubo-
sauna.de oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Frau Heike Jonderko, Tel. 06371/83-
458, E-Mail: heike.jonderko@landstuhl.de.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung, einschließlich eines Konzeptes sowie Ihren gastronomischen 
Werdegang, an die Verbandsgemeinde Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, gerne 
auch per Mail an heike.jonderko@landstuhl.de. Die Bewerbungsfrist endet zum 20.03.2022.
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aktuelle Übersicht der schnelltestzentren

Na
me

Te
lef

on
Öf

fnu
ng

sze
ite

n
An

sch
rif

t
Ko

mm
en

tar
e

W
eit

ere
 Le

ist
un

ge
n

Sü
dw

es
t L

an
ds

tu
hl

63
01

60
49

19
8

Ke
ine

 vo
rh

er
ige

 Te
rm

ina
bs

pr
ac

he
 no

tw
en

ig.
To

rfs
tra

ße
 10

, 6
68

49
 La

nd
stu

hl
Er

ge
bn

is 
dig

ita
l v

ia 
M

ail
 er

ha
lte

n.
Cla

ssi
cX

 Au
ße

ns
te

lle
01

51
-11

26
41

53
M

o-
So

 13
-21

Uh
r

Ka
ise

rst
r. 3

2, 
66

84
9 L

an
ds

tu
hl 

ale
rM

ED
 Sc

hn
ell

te
stz

en
tru

m 
La

nd
stu

hl
16

32
57

44
10

 M
on

tag
 - D

on
ne

rst
ag

 08
:00

 U
hr

 - 2
0:0

0 U
hr

 / 
Fre

ita
g -

 Sa
ms

tag
 08

:00
 U

hr
 - 2

2:0
0 U

hr
 / 

So
nn

tag
 - F

eie
rta

ge
 10

:00
 U

hr
 - 1

8:0
0 U

hr

Ka
ise

rst
r. 5

4A
, 6

68
49

 La
nd

stu
hl

Sc
hn

ell
te

st 
oh

ne
 Te

rm
in 

un
d o

hn
e l

an
ge

 
W

ar
te

ze
ite

n:T
er

mi
ne

 bu
ch

ba
r u

nt
er

 
ww

w.
ale

rm
ed

.de
 .

PC
R T

es
ts

Te
stz

en
tru

m 
Kin

ds
ba

ch
M

o -
 Fr

 9-
18

 U
hr

 Sa
 - S

o 1
0-1

3 U
hr

Ka
ise

rst
ra

ße
 5,

 66
86

2 K
ind

sb
ac

h
Lo

llit
es

ts 
fü

r K
ind

er
 vo

rh
an

de
n!

Ph
ys

ioF
it B

an
n

M
o -

Fr 
08

:00
 U

hr
 bi

s 0
9:3

0 U
hr

 un
d M

o -
 So

 
16

:00
 U

hr
 -1

9:0
0 U

hr
Ha

up
str

aß
e 4

6, 
66

85
1 B

an
n

Te
stu

ng
 oh

ne
 Te

rm
inv

er
ein

ba
ru

ng
, le

tzt
er

 Te
st 

jew
eil

s 1
5 M

inu
te

n v
or

 Sc
hli

eß
un

g; 
PC

R T
es

ts

Ph
ys

ioF
it B

an
n -

Te
stz

en
tru

m 
in 

Sc
ho

pp
M

o -
Fr 

16
:30

 U
hr

 - 1
9 U

hr
 un

d S
a/

 16
:30

 U
hr

 - 
18

:00
 U

hr
Ha

up
str

aß
e 4

3, 
67

70
7 S

ch
op

p
Te

stu
ng

 oh
ne

 Te
rm

inv
er

ein
ba

ru
ng

, le
tzt

er
 Te

st 
jew

eil
s 1

5 M
inu

te
n v

or
 Sc

hli
eß

un
g

DR
K K

V K
L L

an
d e

.V.
 

(La
nd

stu
hl)

08
00

-93
24

28
3

Am
 Fe

ue
rw

eh
rtu

rm
 6,

 66
84

9 L
an

ds
tu

hl
Te

rm
ine

 na
ch

 Ve
re

inb
ar

un
g.

PC
R T

es
ts

Co
ro

na
 Sc

hn
ell

te
stz

en
tru

m 
Be

ck
er

 &
 H

am
me

l. G
bR

 - 
La

nd
stu

hl

15
20

57
60

40
5

Un
se

re
 Ö

ffn
un

gs
ze

ite
n s

ind
 w

ie 
fo

lgt
:M

on
tag

 - 
Sa

ms
tag

: 0
8:3

0 U
hr

 - 1
9:0

0 U
hr

 / 
So

nn
tag

: 1
0:0

0 
Uh

r -
 14

:00
 U

hr
 un

d g
elt

en
 so

wo
hl 

fü
r d

ie 
Po

C-
Te

stu
ng

 w
ie 

au
ch

 di
e P

CR
-Te

stu
ng

.

Am
 al

ten
 M

ar
kt 

66
84

9 L
an

ds
tu

hl
W

ich
tig

e I
nf

or
ma

tio
n:W

ir a
rb

eit
en

 an
 un

se
re

m 
Te

stz
en

ru
m 

oh
ne

 Te
rm

inv
er

ga
be

, b
ed

eu
te

t S
ie 

kö
nn

en
 ge

rn
e o

hn
e A

nm
eld

un
g z

u d
en

 re
gu

lär
en

 
Öf

fnu
ng

sze
ite

n d
as

 Te
stz

en
tru

m 
be

su
ch

en
. 

Da
du

rch
 sc

ha
ffe

n w
ir F

lex
ibi

ltä
t.G

er
ne

 kö
nn

en
 

sie
 au

ch
 un

se
re

 H
om

ep
ag

e 
be

su
ch

en
:w

ww
.te

stz
en

tru
m-

kre
is-

kl.
de

Da
nk

e f
ür

 
Ihr

 Ve
rst

än
dn

is 
un

d b
lei

be
n s

ie 
ge

su
nd

.

PC
R T

es
ts

DR
K O

V L
an

ds
tu

hl
08

00
-93

24
28

3
Am

 Fe
ue

rw
eh

rtu
rm

 6,
 66

84
9 L

an
ds

tu
hl

Te
rm

ine
 na

ch
 Ve

re
inb

ar
un

g.
Co

ro
na

 Sc
hn

ell
te

st 
Ze

nt
ru

m 
Ra

ms
te

in
La

nd
stu

hle
r S

tr.
 29

, 6
68

77
 Ra

ms
te

in-
M

ies
en

ba
ch

 
(im

 Sp
rin

ge
r F

itn
es

s- 
un

d G
es

un
dh

eit
scl

ub
)

Te
rm

inv
er

ein
ba

ru
ng

 on
lin

e w
ww

.co
ro

na
te

st-
ra

ms
te

in.
de

PC
R T

es
ts

Ap
ot

he
ke

 au
f d

er
 At

ze
l

06
37

1-2
29

6
Kö

nig
sb

er
ge

r S
tr.

 1,
 66

84
9 L

an
ds

tu
hl

ab
 01

.12
.20

21
 bi

et
en

 w
ir w

ied
er

 Bü
rge

rte
sts

 an
 

ink
l. n

ot
we

nd
ige

r P
CR

-Te
stu

ng
en

!
PC

R T
es

ts

M
B H

an
de

ls 
Gm

bH
 

Sc
hn

ell
te

stz
en

tru
m

Ka
ise

rst
ra

ße
 31

, 6
68

49
 La

nd
stu

hl
Te

rm
in 

on
lin

e u
nt

er
: h

ttp
://

co
ro

na
te

st-
lan

ds
tu

hl.
de

/ o
de

r o
hn

e T
er

mi
n



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 8 Ausgabe 8/2022 - Mittwoch, 23. Februar 2022

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 36 Landesstraßengesetz (LStrG) Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung wird folgende Bekanntmachung erlassen:
Widmungsverfügung:
Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat in seiner Sitzung vom 05.10.2021 die Widmung der nachfolgend aufgeführten Straßen als 
öffentliche Gemeindestraße gem. § 3 Nr. 3a LStrG beschlossen:
1. Fabrikstraße
Gewidmet wird die „Fabrikstraße“ (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Fahrbahn und Gehweg), FlStNr. 2233/2, 
2294/5, 2262/2 und 2276/2 von der südlichen Ecke Kaiserstraße bis hin zum nördlichen Ende an der Ringstraße.

2. Königstraße
Gewidmet wird die Königstraße (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Fahrbahn und Gehweg), FlStNr. 900, von 
der Ecke Kaiserstraße bis zum Ende in einer Sackgasse, incl. dem südlichen Abzweig bis zur Luitpoldstraße.
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3. Jahnstraße
Gewidmet wird die Jahnstraße (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Fahrbahn, Gehweg und Treppenweg), 
FlStNr. 904/3, von der südlichen Ecke an der Königstraße über den Treppenweg zum nördlichen Ende an der Grundstücksgrenze zum Sickin-
gen-Gymnasium.

4.straße „am berg“
Gewidmet wird die Straße „Am Berg“ (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Fahrbahn und Gehweg), FlStNr. 
885/29, von der westlichen Einmündung an der Saarbrücker Straße bis zu der Ecke Philipp-Fauth-Straße im Osten.
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5. straße „im Frankenthal“
Gewidmet wird die Straße „Im Frankenthal“ (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Fahrbahn und Gehweg), 
FlStNr. 885/21 und 885/20, von der nordwestlichen Einmündung Philipp-Fauth-Straße bis zum Ende in einer Sackgasse im Südosten.

6. Philipp-Fauth-straße
Gewidmet wird die Philipp-Fauth-Straße (in der Anlage gelb markiert) in ihrem räumlichen Zusammenhang (Gehweg und Fahrbahn), FlStNr. 
885/28, 885/19 und 885/14 von der nördlichen Ecke an der Kaiserstraße bis zum südlichen Ende an der Grundstücksgrenze zum Sickingen-
Gymnasium.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Schausteller- und 
Gastronomiebetriebe gesucht

Die Verbandsgemeinde Landstuhl plant auch in diesem Jahr viele 
verschiedene Veranstaltungen.
Für die Vielzahl der Feste (Kerwe, Maimarkt uvm…) suchen wir 
Schaustellerbetriebe mit attraktiven Fahrgeschäften, sowie 
diverse Verkaufs- und Gastronomiebetriebe mit abwechslungs-
reichen Angeboten.
Die Bewerbungen müssen folgendes enthalten:
1. Vor- und Zunamen inkl. Anschrift und aktueller Rufnummer
2. Art des Geschäftes
3. Platzbedarf (sämtliche Maße des Betriebes)
4. Technische Details (Stromanschluss, Wasser ect.)
5. Bewerbungen sind schriftlich einzureichen, gerne auch per 

Mail (sarah.scheer@landstuhl.de)
6. Legen Sie der Bewerbung bitte aussagekräftige Bilder des 

Standes/Fahrgeschäftes bei.
Die Termine der Veranstaltungen aller Ortsgemeinden finden sie 
auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung.

Tourist-Information

Tourist-Informationen  
der Verbandsgemeinde Landstuhl  

und Luftkurort Trippstadt

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de,
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information der Verbandsgemeinde 
Landstuhl

Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald  
Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Öffnungszeiten:
Mo-Sa.: 9.00 -12.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41 
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Das Benehmen der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl als 
Straßenbaubehörde nach § 36 LStrG in Verbindung mit § 68 Gemein-
deordnung (GemO) ist hergestellt.
Die abgedruckten Lagepläne sind Bestandteil der Bekanntmachung.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl oder durch E-Mail mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur* an die VPS-eMail-Adresse vglandstuhl@
poststelle.rlp.de erhoben werden. Die Widerspruchsfrist (Satz 1) wird 
auch durch Einlegung des Widerspruchs bei der Kreisverwaltung Kai-
serslautern - Kreisrechtsausschuss - Lauterstraße 8, 67659 Kaiserslau-
tern, gewahrt.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist 
nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf dieser Frist 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl oder der Kreisver-
waltung Kaiserslautern - Kreisrechtsausschuss - eingegangen ist.
Fußnote:
*vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. EU Nr. L 257 S. 73)

Landstuhl, den 09.02.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Unnold (1. Beigeordneter)

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Auftraggeber:
Verbandsgemeinde Landstuhl
Baumaßnahme:
Neu- und Umbauarbeiten Warmfreibad Trippstadt - Heizung, Lüf-
tung, Sanitär
Ausführungsort:
Am Schwimmbad, 67705 Trippstadt
Leistungsumfang:
Hauptmassen:
1 St. FW-Hausübergabestation DN 20
1 St. Wasserspeicher 50 l
68 m CU Rohrleitungen + Wärmedämmung
ca. 20 m Fernwärmeleitung
6 St. Heizkörper
3 St. Lüftungsgeräte
7 St. Sanitärobjekte

Ausführungs-zeit-
raum:

voraussichtlich KW 19/2022 bis KW 41/2022

Angebots-unterla-
gen:

Der Langtext der Bekanntmachung sowie die 
Vergabeunterlagen können kostenlos über 
die Vergabeplattform Subreport unter https://
www.subreport.de/E88989777 abgerufen 
werden.

Angebotsabgabe: elektronisch
Ablauf der
Angebotsfrist:

03.03.2022, 10:00 Uhr

Angebotsöffnung: 03.03.2022, 10:00 Uhr
Bindefrist: 02.04.2022
Vergabeprüfstelle: Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kai-

serslautern Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslau-
tern
und
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft u. Weinbau
- Vergabeprüfstelle -
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten
Die Übungen unserer Wehreinhei-
ten finden wie folgt statt:

aktive

einheit Tag Uhrzeit/Ort
bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr,

 Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Linden
mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Quei-

dersbach
schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Jugendfeuerwehren
einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, 

Feuerwache Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

bambinifeuerwehr
einheit Tag Uhrzeit/Ort
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach

Aus unseren Schulen

sickingen gymnasium Landstuhl
„Wölfe der mauerstraße“ über den Wettbewerb 

„schulbanker“
„eine investition in Wissen bringt immer noch die 

besten Zinsen“ (benjamin Franklin)
Genau diese Erfahrung dürfen Schülerinnen und Schüler aus ganz 
Deutschland, der Schweiz, Österreich und anderen EU-Ländern Jahr 
für Jahr aufs Neue machen - und dies ganz nah am Sachbezug des 
Zitats, nämlich einer eigenen, wenn auch fiktiven, Bank. Im Wett-
bewerb Schulbanker, welcher vom Bundesverband der Banken 
veranstaltet und seit Jahren großzügig gefördert wird, erhalten wirt-
schafts- und insbesondere finanzinteressierte junge Menschen ab 

mountainbikepark Pfälzerwald wählt 
neuen Vorstand

dr. Peter degenhardt, der bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Landstuhl, bleibt Vorsitzender 

des mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Die virtuelle Mitgliederversammlung wählte ihn einstimmig für wei-
tere vier Jahre. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde ebenfalls 
einstimmig Wolfgang Denzer, der Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Rodalben. Die bisherige Stellvertreterin Silvia Seebach, die 
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens Land wird im 
April aus ihrem Hauptamt ausscheiden und konnte daher nicht mehr 
wiedergewählt werden. Dr. Degenhardt dankte ihr für die gute 
Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren.
Stephan Marx, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Mountainbikepark 
Pfälzerwald e.V., überreichte ihr am Folgetag einen Blumenstrauß im 
Auftrag der Vereinsmitglieder.

Den engeren Vorstand komplettieren die beiden Kassenprüfer Her-
mann Bohrer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
und Michael Zwick, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland.
Punkte auf der Tagesordnung waren der Tätigkeitsbericht der 
Geschäftsstelle und der Kassenbericht für das Jahr 2021, sowie der 
Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstandes und der 
Kassenführung.
In weiteren Punkten der Tagesordnung wurden Vorschläge zur Ver-
besserung der Tourenmarkierungen und eine Projektidee zur Instal-
lation von Reparatursäulen an ausgesuchten Punkten entlang der 20 
Touren im Streckennetz vorgestellt und beschlossen. Hierzu wurde 
die Geschäftsstelle beauftragt, einen Förderantrag bei der LAG Pfäl-
zerwald plus zu stellen.
Die Mitgliederversammlung beschloss außerdem den Haushalt für 
das Geschäftsjahr 2022.

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Spannendes Schaufenster der 
Buchhandlung Stützel in Landstuhl

SchülerInnen der 5a und 5d der IGS Am Nanstein, deren Bilder derzeit 
bewundert werden können
Bereits seit einigen Wochen können im Schaufenster der Buchhand-
lung Stützel am alten Markt in Landstuhl Bilder zum Thema „Meine 
Familie und ich“ von Schülerinnen und Schülern der Klasse 5a und 
5d der IGS Am Nanstein bewundert werden, die unter der Leitung 
der Kunstlehrerin Frau Schug entstanden sind. Inmitten spannender 
Unterhaltungsliteratur für Kinder und Jugendliche sowie wichtiger 
Utensilien für den täglichen Schulbedarf fügen sich die Bilder in ein 
spannendes Ambiente und laden dazu ein, noch länger an den liebe-
voll dekorierten Schaufenstern der Buchhandlung zu verweilen.
Der Inhaber der Buchhandlung, Herr Stahl, hat sich bereit erklärt, 
seine Schaufenster zukünftig regelmäßig mit selbst gemalten Bil-
dern von Schülerinnen und Schülern der Schule zu dekorieren. Dabei 
werden sich die Bilder an bestimmten Jahreszeiten, Festtagen oder 
konkreten Themenbereichen, die in der Schule behandelt werden, 
orientieren. Zukünftig lohnt es sich also noch mehr, einen Blick in die 
Schaufenster der Buchhandlung zu werfen!
Ein herzliches Dankeschön an die Buchhandlung Stützel sowie die 
kleinen Künstlerinnen und Künstler unserer Schule.

Bürger und ihre Umwelt

einem Alter von 14 Jahren die Möglichkeit, sich auf dem komplexen 
Metier der Bankengeschäfte zu beweisen, wertvolle Erfahrungen für 
die Zukunft zu sammeln und mit Glück ordentliche Gewinne ein-
zufahren: Den Gewinnern der 20 Märkte, auf welche die, in diesem 
Jahr 2472, Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt sind, winkt das 
große Finale in Berlin womit man sich automatisch für die Chance auf 
den Gesamtsieg und den Kampf um das verlockende Preisgeld von 
4500€ qualifiziert. Noch voll im Rennen liegt dabei eine Gruppe des 
Sickingen-Gymnasiums Landstuhl, welche sich selbst den Namen 
„Wölfe der Mauerstraße Inc.“ verliehen hat und aus drei Schülern der 
Jahrgangsstufe 13, Maximilian König, Tim Kreibiehl und Nico Wag-
ner, besteht. Zusammen mit ihrem Lehrer Thomas Neukirch, welcher 
sich selbst auch sehr für den Wettbewerb begeistert und die Gruppe 
tatkräftig unterstützt, belegen die drei Schüler den ersten Platz auf 
ihrem Markt und müssen nur noch eine Runde bis zum großen Ziel 
des Finals überstehen. Tim Kreibiehl erklärt: „Allgemein geht es in 
Schulbanker darum, seine eigene Bank in Konkurrenz mit seinen Mit-
bewerberinnen und Mitbewerbern auf dem Markt zu behaupten und 
möglichst viel Gewinn am Ende eines Geschäftsjahres, von welchen 
es in Summe sechs gibt, zu erwirtschaften, was man als sogenannten 
Bilanzgewinn bezeichnet. Darüber hinaus zählen im Rating Faktoren 
wie die Stabilität der Bank, wofür von der Spielleitung Noten von A+ 
bis D vergeben werden. Gesteuert werden können diese Ergebnisse 
über das taktische Anpassen von Zinssätzen im Aktiv-, also dem Kre-
ditvergabe-, sowie im Passiv-, demnach dem Anlagegeschäft, wobei 
Gesichtspunkte wie Einnahmen, Ausgaben und Geldvolumen ent-
scheidende Rollen spielen. Zudem hat man als Bank die Möglich-
keit, darüber zu entscheiden, wie man sich nach Außen präsentiert, 
was über Ausgaben in Kommunikation und Marketing, sowie dem 
Eröffnen oder Schließen von Filialen und Kundenterminals, möglich 
ist. Letztlich bleiben noch Entscheidungsfreiraum bei Provisionssät-
zen, Gebühren und Aktiendepots, welche aus Aktien des Eurostoxx 
50 eigens zusammengestellt werden können und bestenfalls eine 
erfreuliche Entwicklung über die entsprechenden Geschäftsjahre 
aufweisen. Letztlich ist es zudem noch schön zu sehen, dass auch in 
diesem Wettbewerb Akzente im Thema Nachhaltigkeit gesetzt wer-
den, was über die Platzierung eines Green Bonds im Aktiendepot 
geschieht und immer wieder die immense Bedeutung dieses Themas 
in Erinnerung ruft.“ All dies erfolgt im Kontext einer konjunkturellen 
Lage, welche sich jedes Geschäftsjahr ändert, wodurch es immer wie-
der aufs Neue spannend ist wie sich die eigenen Entscheidungen aus-
gewirkt haben. Über den gesamten Wettbewerb hinweg erfährt man 
somit meistens alle Phasen des Konjunkturzyklus von Expansion, 
über Boom und Rezession hin zur Krise, was das Spiel zu jeder Zeit 
nervenaufreibend gestaltet. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres 
stehen dann die Ergebnisse, anhand welcher für die nächste Spiel-
runde geplant werden muss bis man im letzten Geschäftsjahr ange-
kommen ist. Wer dann am Ende ganz oben auf seinem Markt steht, 
darf sich über das Finale in Berlin freuen - doch Gewinner sind alle, da 
man unabhängig von der Platzierung reich an Erfahrungen wird, wel-
che auch später für die Zukunft nur von Nutzen sein können. „Man 
hat so schon recht früh die ersten Kontakte zu dem, was einen spä-
ter im Leben erwartet und geht durchaus mit einem etwas breiteren 
Wissen ins Erwachsenenleben und die resultierenden Anforderun-
gen an die eigene Verwaltung des Geldes, wobei man dann nicht erst 
bei null mit der Erkundung dieser Branche anfangen muss. Insofern 
ist Schulbanker hier ein großes Kompliment zu machen, da es junge 
Menschen in Wissen fördert, welches nicht unbedingt von der Schule 
abgedeckt werden kann.“, ergänzt Nico Wagner und fügt hinzu: „Ich 
freue mich immer wieder darauf, mein Wissen durch Schulbanker 
erweitern zu können und wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr 
sogar mit dem großen Finale, die Hoffnung darauf lebt zumindest.“ 
Ob dieser Erfolg dann tatsächlich verzeichnet werden kann, bleibt 
abzuwarten, doch schon jetzt lässt sich erkennen, dass die Gruppe 
durch ihr Engagement einen merklichen Teil an Spaß aber auch Wis-
sen aus Schulbanker mitgenommen hat - und das soll ja bekanntlich 
die beste Investition sein.

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen (GAS) ab 

März 2022
GAS Hauptstuhl
samstags von 13.00 bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Kindsbach
Ab März samstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Landstuhl
Ab März samstags von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Bann
Ab März samstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Trippstadt
Mittwoch 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
GAS Oberarnbach
Ganzjährig geöffnet
GAS Mittelbrunn
Ganzjährig geöffnet
GAS Linden / Krickenbach / Queidersbach
Ab März samstags von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Schopp
Ganzjährig geöffnet
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Art und Name der Übung: ARTEP- Starrender Adler
Leitung: FschJgZg
Übungsraum: Bann
Truppenstärke: 25 Soldaten
Radfahrzeuge: 11
Kettenfahrzeuge: 1
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition und Hand-
nebel:

ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 24.01.2022
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Störche sind schon da!
Trotz des widrigen Wetters tauch-
ten zur Überraschung aller anfang 
Februar plötzlich die Bännjer Stor-
chenpaare auf und besetzten mit 
lautem Geklapper ihre Nester am 
Landgasthof “Zum Storchennest” 
und am Kindergarten. Die anderen 
drei Nester sind noch unbesetzt.
Die Storchenfreunde Bann sind 
einerseits froh, dass Meister Ade-
bar wieder den Weg aus seinem 
Winterquartier nach Bann gefun-
den hat, andererseits aber haben 
viele Bedenken, ob es nicht zu 
früh war, aus dem Süden zurück-
zukehren, denn das nasskalte 
und stürmische Wetter setzt den 
Zweibeinern schwer zu. Hoffent-
lich wird das Wetter wieder besser, 
damit die Storchenpaare mit dem 
Nestausbau beginnen können und 
auch wieder Futter finden. Eine 
harte Zeit für die schönen Vögel.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0171  2029305

Öffentliche Bekanntmachungen

Satzung
über die Festsetzung der Hebesätze der 

Ortsgemeinde Hauptstuhl (Hebesatzsatzung)  
vom 14.02.2022

Aufgrund des § 24 Gemeindeordnung, in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), des 
§ 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965), zuletzt geän-
dert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), 
des § 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1768) und 3des § 4 Kommunalab-
gabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), jeweils in der derzeit gülti-
gen Fassung, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl in 
seiner Sitzung am 14.02.2022 folgende Hebesatzsatzung beschlos-
sen:

§ 1
Steuersätze der Realsteuern und der Hundesteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern, für die Gewerbesteuer und die 
Hundesteuer werden für das Gebiet der Ortsgemeinde Hauptstuhl 
wie folgt festgesetzt:

Müllabfuhrtermine für die 9. 
Kalenderwoche 2022

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 01. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl
Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal
Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Mittwoch 02. Mrz 22 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 02. Mrz 22

Biotonne 
Papiertonne

Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Donnerstag 03. Mrz 22

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 

Gemeinde Schopp Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 

Gemeinde Linden Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne 01. Mrz 22

Gemeinde Kindsbach Dienstag 01. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Dienstag 01. Mrz 22

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

28. Feb 22 Biotonne 

Gemeinde  Bann Donnerstag 03. Mrz 22 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 04. Mrz 22 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Oberarnbach Montag 28. Feb 22 Biotonne 

Biotonne 
Papiertonne

Dienstag 01. Mrz 22 Biotonne 

Gemeinde Mittelbrunn Montag 

Bann
Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung, E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver Ankündigung Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 23.02.2022 
- 24.02.2022 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betrof-
fen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 18.02.2022
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung aus der Sitzung 
des Gemeinderates Hauptstuhl am 

14.02.2022
Öffentlicher Teil:
- Das nachrückende Ratsmitglied Jochen Bockmayer wird ver-

pflichtet.
- Bei der Nachwahl im Rechnungsprüfungsausschuss wurde nach-

folgende Besetzung beschlossen:

Mitglied Stellvertreter/in
SPD Göppner Esther Bockmayer Jochen
SPD Schweig Hans Herth Ralph
SPD Lang Michael Edler Rainer
SPD Wisniewski Thomas Nowagk Jens
CDU Bäsell Detlef Drebinski Ulrike
CDU Fuchs Christopher Fuchs Fabian

- Die Vorstellung der Ausführungsplanung zur Erschließung des 
NBG „Am Kirchhof“ wird zur Kenntnis genommen und beschlos-
sen. Der Beschluss zur Straßenbeleuchtung und Pflastervariante 
wird gefasst; ausgeschlossen hiervon ist die Lärmschutzwand 
wegen Klärungsbedarf.

- Zum Projekt „Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes im 
Rahmen der Dorferneuerung“ beschließt der Gemeinderat die 
Ingenieurleistungen (Leistungsphase 4-9) an das Büro SDU, 
Waldfischbach, zu einem Preis von 24.199,38 € netto zu verge-
ben.

- Die Ausschreibung und Beauftragung des Rahmenvertrages für 
Tiefbauarbeiten im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen durch 
die Verbandsgemeinde wird zur Kenntnis genommen.

- Die Gebühren für den Aushub der Gräber wird wie von der Ver-
waltung vorgeschlagen beschlossen.

Erdaushub von 560,00 € auf 730,00 €
Erdaushub Tiefengrab von 724,00 € auf 930,00 €
Aushub Urnen von 128,00 € auf 80,00 € (reduziert)

Der Gemeinderat hat aufgrund der Empfehlungen des Haupt- 
und Bauausschusses nachfolgende Beschlüsse gefasst:
- Der Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 

wird wie folgt zugestimmt:
Grundsteuer A
(für land- und forstwirtschaftliche Flächen/Betriebe) 470 %
Grundsteuer B (Grundstücke) 470 %
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 400 %
Hundesteuer für
den ersten Hund 48,00 €
den zweiten Hund 60,00 €
jeden weiteren Hund 96,00 €
gefährliche Hunde 480,00 €

- Der Haushaltplan 2022 wird mit allen Anlagen beschlossen.
- Das Architekturbüro Blanz wird mit der Machbarkeitsstudie zur 

Gestaltung der Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung zum 
Preis von 23.500,00 € netto beauftragt.

1. Grundsteuer
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer 
A)   470 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)   470 v. H.

2. Gewerbesteuer   400 v. H.
3. Hundesteuer

3.1. für den ersten Hund   48,00 €
3.2. für den zweiten Hund   60,00 €
3.3. für jeden weiteren Hund   96,00 €
3.4. für gefährliche Hunde  480,00 €

§ 2
In-Kraft-treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft, gleich-
zeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 08. Mai 2017 außer Kraft.

Hauptstuhl, 14.02.2022
gez. Gerald Bosch

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 15.02.2022
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Satzung zur 1. Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung der 

Gemeinde Hauptstuhl vom 14.02.2022
Der Gemeinderat Hauptstuhl hat auf Grund des § 24 der Gemeinde-
ordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird.
Die Anlage der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Haupt-
stuhl vom 26.10.2020 wird wie folgt geändert:
Artikel 1
III. Ausheben und Schließen der Gräber
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   375,00 €uro
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab   730,00 €uro
c) Bestattung in der Tiefe   930,00 €uro
d) Urnenbeisetzung je Beisetzung  80,00 €uro
Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Hauptstuhl, den 14.02.2022
gez. Gerald Bosch

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sickingenstadt Landstuhl
stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail:  ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnummer 
0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 Land-
stuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, E-Mail: 
tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

- Die Annahme der Spende für die Kita i. H. v. 220,00 € wird 
beschlossen.

- Das Einvernehmen zur Bauvoranfrage „Errichtung eines Einfami-
lienwohnhauses mit Garage, Kaiserstraße“ wird hergestellt.

Nichtöffentlicher Teil:
- Einem Stundungsantrag wird zugestimmt.

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donners-
tags zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. 
Geimpfte, genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu 
Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen. 
Die Hygienevorschriften sind zu beachten.

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung. 
E-Mail: info@uwe-vatter.de, Tel.: 06307 993666
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden zu einer 
Sitzung eingeladen auf

Donnerstag, den 03.03.2022, 19:00 Uhr,
in die Mehrzweckhalle, Dorfwiesen 1, 67706 Krickenbach.
Nach der aktuell gültigen Coronabekämpfungsverordnung für 
Rheinland-Pfalz gilt für die Sitzung die 3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen 
negativen Testnachweis vorlegen.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Krickenbach
2 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
3 Pachtangelegenheit Kegelbahn
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Krickenbach, den 21.02.2022  gez. Vatter
Ortsbürgermeister
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· Der Stadtrat hat den Rahmenvertrag für Tiefbauarbeiten im Zuge 
von Unterhaltungsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.

· Die Teilnahme an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023 - 2025 
über die Gt-service GmbH mit 100 % Strom aus erneuerbaren 
Energien (Ökostrom) mit 33 % Neuanlagenquote wurde einstim-
mig beschlossen.

· Die Spenden der Sparkasse Kaiserslautern und der Bäckerei 
Westrich werden einstimmig angenommen.

· Der Antrag der CDU-Fraktion auf „Optimierung und Verlänge-
rung der Testphase“ wurde mehrheitlich durch den Stadtrat 
abgelehnt.

· Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über „Summer in the 
City“ sowie die Pälzer Komödie „Do sinnse rischdisch!“ beraten 
und beschlossen.

„Heimkehr“ eines alten Bleiglasfensters 
aus dem Nachlass der Kurbad-Villa 

Sickingen
Im Januar 2022 erreichte den Bürgermeister der Sickingenstadt Land-
stuhl eine schöne und ungewöhnliche Nachricht aus Düsseldorf:
Beim Aufräumen Ihres Hauses machte die Familie Scherer im Keller 
einen historischen Fund. Ein altes Bleiglasfenster mit einem sehr 
schönen Gemälde der Ebernburg - der Geburtsstätte Franz von 
Sickingens - kam bei den Räumarbeiten zum Vorschein. Das Fenster 
stammt von Herrn Scherers Großvater, Benno Scherer (gestorben 
1988). Dieser war als Bademeister im Kurbad Sickingen in Landstuhl 
tätig und bekam in den frühen 80er Jahren den Nachlass der Kurbad-
Villa übertragen. Aus diesem Nachlass stammt vermutlich auch das 
Bleiglasfenster, dessen Künstler unbekannt ist.
Dr. Jürgen Scherer nahm nach dem Fund aus Verbundenheit zu sei-
ner Geburtsstadt Landstuhl Kontakt zu Stadtbürgermeister Hersina 
auf. Am 17.02.2022 trafen sich die beiden Herren vor der Zehnten-
scheune und die Übergabe des Fensters an die Stadt Landstuhl 
konnte stattfinden. Das Bleiglasfenster wird nun im Museum seiner 
„Heimatsstadt“ für alle Bürger bewahrt und ausgestellt.
Stadtbürgermeister Hersina bedankte sich herzlich bei Herrn Sche-
rer für die Überlassung des Fensters und überreichte ihm als kleines 
Dankeschön den Stadtpin der Sickingenstadt. Gleichzeitig lud er ihn 
zu „Celebramus 2023“ und den Jubiläums-Festlichkeiten im kom-
menden Jahr nach Landstuhl ein.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander-
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell – Ansprechend – Attraktiv

Sachstand „Testbetrieb 
Einbahnverkehr„

Sehr geehrte Landstuhler Bürgerinnen und Bürger,
in den letzten 3 Monaten haben wir im Bereich der Kaiserstraße 
zwischen Pallmanns-Eck und dem Rathaus einen „Testbetrieb Ein-
bahnverkehr“ durchgeführt. Die Testphase hat in allen Ebenen 
unserer Gesellschaft zu unterschiedlichen Bewertungen und kon-
troversen Diskussionen geführt.
In manchen Bereichen haben wir deutliche Verbesserungen emp-
funden, in anderen wiederum entstand der Eindruck, es wird alles 
schlimmer. In einigen Fällen wurde die Diskussion auch emotio-
nal geführt weil der ein oder andere persönlich von den geteste-
ten Änderungen betroffen war. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung 
am 15. Februar mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen, die Testphase 
nicht zu verlängern und auch keine weiteren Anpassungen/Ände-
rungen vorzunehmen, sondern entsprechend der ursprünglichen 
Planung die Dauer der Testphase bei drei Monaten zu belassen. 
Im Anschluss werden die positiven wie negativen Ergebnisse der 
Testphase durch unsere Fachberater ausgewertet, unserem Aus-
schuss für Umwelt und Verkehr vorgestellt und letztendlich muss 
dann der Stadtrat beschließen, ob und wie dieser Bereich der 
Kaiserstraße im Kontext unseres Sanierungsprogrammes „Stadt-
umbau“ umgestaltet werden soll. Dabei müssen die Bedürfnisse 
aller Verkehrsteilnehmer adäquate Berücksichtigung finden. 
Nach Abschluss der Testphase wird zunächst die ursprüngliche 
Verkehrsführung wieder hergestellt. Ob das für den gesamten 
Zeitraum bis zu den Baumaßnahmen zur Umgestaltung der Kai-
serstraße so beibehalten wird muss der Stadtrat beraten und ent-
scheiden. Hier sind verschiedene Optionen denkbar.
Ein wichtiges Ziel unseres Sanierungsprogrammes besteht darin 
die Attraktivität unserer Innenstadt zu verbessern. Darauf muss 
unser aller Augenmerk gerichtet sein, dass muss bei den noch 
anstehenden Diskussionen die Basis bilden. Nehmen wir uns die 
Zeit zu einer sachlichen Diskussion und nehmen wir die Bewer-
tungen unserer fachlichen Unterstützer Ernst, dann werden wir 
zu einer für Landstuhl guten Lösung kommen.
Mit herzlichen Grüßen

Ralf Hersina
Stadtbürgermeister

Beschlüsse aus der Stadtratssitzung  
vom 15.02.2022

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat in seiner Sitzung 
am 15.02.2022 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:
· Es wurde seitens des Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl die 2. 

Änderung des Bebauungsplan „Gewerbegebiet Landstuhl Nord, 
Erweiterung 1 und Änderung 1“ der Sickingenstadt Landstuhl im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB mehrheitlich beschlos-
sen.

· Der Forstwirtschaftsplan 2022 wurde einstimmig durch den 
Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl beschlossen.

Gut informiert durch 
Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Chef-Untier, Wolfgang Marschall, Leitwolf, Autor und Vollblutkaba-
rettist beeindruckt mit seinen kugelblitz-gescheiten Wortgewittern, 
anspruchsvoll-bissigen Gedichten und Geschichten, sowie gelegent-
lich liebevoll eingestreuten biographischen Anekdoten.
Lady-Untier, Marina Tamássy, sorgt für den gehörigen Schuss 
„geballte Weiblichkeit“: fröhlich - frech - selbstbewusst! Sie singt, 
textet, gestaltet und rezitiert auf ihre ganz eigene, unnachahmliche 
Weise. Und wenn sie parodiert, dann bleibt kein Auge trocken!
Parodie-Untier Philipp Tulius, verblüfft mit Gesang, Gitarre und Bass. 
Und punktet mit seinen unglaublich detailgetreuen Persiflagen!
Untier-Tastenzauberer Willi Haselbek begleitet diesen frechen 
Abend stimmungsvoll und virtuos am E-Piano und u.a. mit urigem 
Gesang. Vorverkauf: Ticket-Servicebüro Stadthalle Landstuhl, Telefon 
06371-92340
oder unter www.reservix.de oder www.stadthalle-landstuhl.de
Ticketpreise: 21,50 Euro, Einlass: 18:30 Uhr

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden
Speiseplan vom 28.02.2022 - 04.03.2022

Montag:
Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße und Salatgarnitur
* Götterspeise „Kirsch“* 13,15

Dienstag:
Rostbratwurst mit Kartoffel-Karotten-Püree
*Knusper-Joghurt mit fr.Obst * 13,15

Mittwoch:
Gemüsecremesuppe mit fr. Baguette
* Abgeschmelzte Nudeln mit Apfelmus* 13,14,15

Donnerstag:
Hähnchenschnitzel mit Röstitaler und Blumenkohl
* Kuchen *13,14,15
Freitag:
Fischfilet paniert mit Remoulade und Pellkartoffeln
*Frisches Obst * 13,14,15

Zusatzstoffe:
1 = Phosphat 2 = Geschmacksverstärker 3 = Antioxidationsmittel 
4 = Konservierungsstoff 5 = koffeinhaltig 6 = Farbstoff 7 = Süß-
stoff 8 = chininhaltig 9 = geschwefelt 10 = genetisch verändert 
11 = gewachst 12 = geschwärzt 13 = Milcheiweiß 14 = Eiklar 15 = 
Stärke 16 = Sojaeiweiß 17 = enthält eine Phenylalaninquelle

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zurzeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Stadthalle Landstuhl

Öffnungszeiten Ticketservice:
Das Ticket-Servicebüro der 
Stadthalle Landstuhl ab Don-
nerstag, 08.07.2021 wie folgt 
geöffnet:
Donnerstag:
 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr

Der Kabarettistische Aschermittwoch 
2022 der UNTIERE !

Am 02.03.2022, 19:30 Uhr in der Stadthalle

Ein Grund gemeinsam zu feiern, denn das Dutzend ist voll!!
Seit 2010 gibt es nun den bereits legendären „KabAsch“ von und 
mit den Untieren... doch diesmal nicht in den heimischen Gefilden 
Kaiserslauterns bzw. auf ihrer aktuellen Stammbühne im SWR-Sen-
desaal, sondern erstmals in der großartigen Landstuhler Stadthalle!
Während in Passau die CSU mit den Maßkrügen poltert und in Rest-
Deutschland das übrige Parteien-Spektrum zu rhetorischen Blut-
grätschen ansetzt, laden die Lauterer Lästerzungen zum großen 
Spottgelage in die Sickingenstadt.
Ein satirisch-musikalisches Spektakel voller Ein- und Ausblicke auf 
die große und die kleine Politik in Stadt, Land und Bund...was in K 

Town längst zum Kult wurde, steht nun in Landstuhl
„ante portas“...
Viel Vergnügen!
In seinen immer hoch-aktuellen Programmen zeigt das Kabarett-
Ensemble aus der Westpfalz-Metropole K town seine enorme 
Vielseitigkeit und seine ganz eigene Art von Kleinkunst: „Politeramu-
sisches“ Kabarett vom Feinsten! - politisch, literarisch und sehr musi-
kalisch!
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11 Einwohnerfragestunde
12 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
12.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
12.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
13 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung

Queidersbach, den 21.02.2022
gez. Simbgen

Ortsbürgermeister
Organisatorischer Hinweis:
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr. Der Konferenzraum ist ab 18:45 
Uhr geöffnet. Gerne kann dieser Zeitraum vor der Sitzung genutzt 
werden, um einen Technik-Check durchzuführen.
Einwahllink:
Über Meeting-Link beitreten
https://landstuhl.webex.com/landstuhl/j.php?MTID=m0c7eba364bc
6d3bf2bf2a46c6260742e
Mit Meeting-Kennnummer beitreten über Link
https://landstuhl.webex.com
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 2742 074 5611
Meeting Passwort: 3wgRWnywf89
Über Telefon beitreten
+49-619-6781-9736 Germany Toll
+49-89-95467578 Germany Toll 2
Zugriffscode: 2742 074 5611
Über Videogerät oder –anwendung beitreten
Wählen Sie 27420745611@landstuhl.webex.com
Sie können auch 62.109.219.4 wählen und Ihre Meeting-Nummer 
eingeben.

Bekanntmachung des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl über die Feststellung und

Einberufung einer Ersatzperson für den 
Ortsgemeinderat Queidersbach

nach § 66 Kommunalwahlordnung (KWO):
Der gewählte Bewerber zum Gemeinderat Queidersbach, Herr Tobias 
Scherer, Zum Wasserstein 27, 66851 Queidersbach, Wahlvorschlag 9, 
MfQ, hat das auf ihn gefallene Mandat am 02.02.2022 niedergelegt.
Gemäß § 45 KWG ist deshalb eine Ersatzperson zu berufen.
Der Nachfolger Herr Frank Müller hat mit Erklärung vom 07.02.2022 
das Ratsmandat nicht angenommen.
Als nachfolgendes Ratsmitglied wurde Herr Stefan Bold, Steigstraße 
13, 66851 Queidersbach, Wahlvorschlag 9, MfQ, berufen. Herr Bold 
hat die Wahl angenommen. Ich stelle daher gemäß § 45 KWG in Ver-
bindung mit § 64 KWG fest, dass Herr Bold ab 12.02.2022 Nachfolger 
von Herrn Tobias Scherer ist.

Queidersbach, den 21.02.2022
(Simbgen)

Wahlleiter für die Gemeinderatswahl

Schopp
Ortsbürgermeister dr. Klaus nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2022 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen habe ich am 22. Februar 2022 dem 
Gemeinderat zugeleitet.

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0173/ 3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Arbeitseinsatz
Am Samstag den 26.02.22 möchten wir den ersten Arbeitseins-
atz für dieses Jahr in der Gemeinde machen.
Wer Lust und Zeit hat und mithelfen möchte:

wir Treffen uns um 9:00 Uhr auf dem Dorfplatz.

Es würde mich sehr freuen, wenn wir wieder zusammen etwas 
zum Bild unserer Gemeinde beitragen. Beim anschließenden 
gemeinsam Essen und Trinken findet sich die Möglichkeit über 
neue Ideen zu sprechen. Interessierte Mitbürger melden sich 
bitte beim Gemeindebürgermeister (oberarnbach@vglandstuhl.
de oder über die WhatsApp - Gruppen) damit für ausreichend 
Essen und Getränke gesorgt werden kann.

Gruß Reiner Klein

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nur nach Terminvereinbarung
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung zur Videokonferenz
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Queidersbach wur-
den zu einer Sitzung in Videokonferenz eingeladen auf Donnerstag, 
den 03.03.2022, 19:00 Uhr.
Die Beschlüsse sollen gem. § 35 Abs. 3 GemO per Videokonferenz 
herbeigeführt werden.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Queidersbach
2 Mitbenutzungsvertrag für die Mehrzweckhalle Queiders-

bach zwischen der Ortsgemeinde Queidersbach und der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl

3 Neufassung der Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden 
Ausbaubeiträgen

4 Neufassung der Friedhofssatzung in Anlehnung an die Mus-
tersatzung des Gemeinde- und Städtebundes

5 Neufassung der Friedhofsgebührensatzung
6 Rahmenvertrag für Tiefbauarbeiten im Zuge von Unterhal-

tungsmaßnahmen
7 Ausbauprogramm Straßenbeleuchtungsanlage Birkenweg
8 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage im Birkenweg
9 Bauangelegenheiten
9.1 Bauantrag: Errichtung eines Weber-Fertighauses, Seitenfeld-

straße
9.2 Bauantrag: Neubau eines Zweifamilienhauses, Sickingen-

straße
10 Neuanschaffung Rollgerüst
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Es gibt jetzt von den Pfalzwerken als Betreiber, eine konkrete Stör-E-
Mail-Adresse.
Diese lautet: stralaservice@pfalzwerke-netz.de
Um schnell und unkompliziert eine Störung zu beheben, bitte ich Sie, 
diese E-Mail-Adresse zu nutzen.
Selbstverständlich können Sie, wie bisher auch, sich an die Verwal-
tung der Verbandsgemeinde oder aber an mich persönlich wenden.
Ich bedanke mich bei dem Betreiber der Pfalzwerke Netz AG für die-
sen zusätzlichen Service.

gez.
Ortsbürgermeister
Dr. Klaus Nahlenz

Ausfall der Nahwärmeversorgung 
in der Dorfmitte

Viele von Ihnen wissen und müssen teilweise auch den Ausfall der 
Nahwärmeversorgung in der Dorfmitte ertragen. Jetzt schon vor 
einigen Wochen, sind die Förderpumpen der Gaskaskadenheizung 
ausgefallen. Eine Ersatzbeschaffung bzw. einen Auftrag hierzu, ist 
ganz zeitnah erfolgt. Seit dieser Zeit warten wir jetzt auf die Ersatz-
teillieferung. Von der beauftragten Handwerkerfirma wurde uns ver-
sichert, dass auch diese alles daransetzen, die Lieferung so schnell 
wie möglich zu erhalten. Es wurde uns ein ursprünglicher Zeithori-
zont von 4-6 Wochen angezeigt. Dieser sollte nun ein Ende haben.
Allerdings haben wir keinerlei Einfluss auf die Produktionskapazitä-
ten und die Liefermöglichkeiten des Kesselherstellers. Einen anderen 
Hersteller der Pumpentechnik können wir bedauerlicherweise nicht 
verwenden, da die Förderpumpen im System verbaut und nur von 
dem Kesselhersteller wieder ersetzt werden können.
In der Praxis wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeindearbeitern, 
denen ich hierfür ausdrücklich danke, die Ölheizung in der Bücherei 
/ Mietwohnhaus, wieder in Betrieb genommen. Der Festbrennstoff-
kessel (Holzkessel) wird ständig befüllt und damit werden die übri-
gen Gebäude, nämlich die Turn- und Festhalle, das Rathaus und das 
Bauhofgebäude beheizt. Die Kapazität dieses Feststoffbrennkessels 
reicht bei Weitem nicht aus. Dementsprechend, müssen abgesehen 
vom manuellen Betrieb des Heizkessels, auch die Heizkreise immer 
wieder verändert werden, damit die einzelnen Gebäude entspre-
chend Wärmelieferung erhalten. Dies alles war bedauerlicherweise 
nicht vorhersehbar und wird, so hoffen wir alle, sehr zeitnah wieder 
dem Normalbetrieb zugeführt werden können.
Nachdem diese Problematik behoben sein wird, werden wir uns auch 
Gedanken darüber machen müssen, wie wir derartige Ausfälle für die 
Zukunft, nicht vermeiden, aber eine Ersatzwärmelieferung in ausrei-
chender Größenordnung, sicherstellen können.

Gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Wann wird unsere Bäckerei / 
Lebensmittelladen in Schopp 

wiedereröffnet?
Allseits bekannt ist ja, dass die Landbäckerei Dusch einen Brandscha-
den in der Backstube erlitten hat und aus diesem Grund seit Ende 
letzten Jahres kein Lebensmittel- bzw. Backwarenverkauf stattfin-
den kann. Viele Anfragen erreichen mich, die immer wieder gerne 
den Zeitpunkt der Wiedereröffnung wissen wollen. Bedauerlicher-
weise kann ich dies nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Ich stehe 
in ständigem Kontakt mit den Geschäftsführern, Herrn Kadel und 
Herrn Dusch. Beide bemühen sich, schon aus eigenem Interesse und 
Verantwortungsbewusstsein für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbei-
ter, den Geschäftsbetrieb so schnell als irgend möglich wiederauf-
zunehmen. Derzeit sind die Ausbau- und Fertigstellungsarbeiten in 
der geplanten Backstube in Mackenbach soweit fortgeschritten, dass 
mit einer Wiederaufnahme des Backbetriebes voraussichtlich Mitte 
März 2022 gerechnet werden kann. Erfahrungsgemäß wird es dann 
in den ersten Tagen auch etwas holprig gehen, da nach einem so lan-
gen Stillstand der gesamte Geschäftsbetrieb, auch unter Berücksich-
tigung der Mitarbeiterinteressen, wieder angefahren werden muss.
Ich wünsche uns allen jedoch, dass diese Zeitspanne eingehalten 
werden kann, damit nicht nur für den Geschäftsbetrieb der Landbä-
ckerei Dusch, sondern eben auch für alle Bürgerinnen und Bürger der 
Ortsgemeinde Schopp wieder eine Versorgungslage in zufrieden-
stellender Art und Weise gegeben sein wird.

gez. Dr. Klaus Nahlenz
-Ortsbürgermeister-

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 liegt mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Land-
stuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 206, bis zur Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur Einsicht-
nahme aus. Zur Einsichtnahme in den Haushaltsentwurf ist ein 
Termin unter der Telefonnummer 06371 / 83-456 oder unter der 
E-Mail-Adresse Buergerhaushalt@landstuhl.de zu vereinbaren. 
Außerdem stehen die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter www.
landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Schopp 
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser 
Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Kai-
serstraße 49, 66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an 
die Verbandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürgermeis-
ter, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, oder elektronisch an Buer-
gerhaushalt@landstuhl.de einzureichen. Der Gemeinderat wird 
rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über 
die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentli-
cher Sitzung beraten und entscheiden.

Schopp, 22. Februar 2022
gez. Dr. Nahlenz

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden zu einer 
Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 01.03.2022, 18:30 Uhr, in die 
Turn- und Festhalle, Hauptstraße 11 b, 67707 Schopp.
Nach der aktuell gültigen Coronabekämpfungsverordnung für 
Rheinland-Pfalz gilt für die Sitzung die 3G-Regel.
Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen 
negativen Testnachweis vorlegen.
Geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Testnachweis.
Bitte kommen Sie entsprechend rechtzeitig zur Sitzung und halten 
Ihren Nachweis bereit.
Vielen Dank!
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Schopp
2 Mietwohngebäude Neue Straße 31, Wohnung 1. OG links_ 

Auftragsvergabe Renovierungsarbeiten
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Schopp, den 21.02.2022
gez. Dr. Nahlenz

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Schopp
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen zu 5,90 € statt. Die Lie-
ferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochenplan 
wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt. Bestel-
lung und Info unter Restaurant Eichwalstuben, Tel. 06307-4330 
oder 0176-84361507.

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Straßenbeleuchtung / Störungsmeldung
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
im Bereich der Straßenbeleuchtung kann es durch diverse Ursachen 
immer wieder zu Störungen kommen. Bisher war es nicht ganz klar,
wohin Sie Ihre Störungsmeldung richten sollen.
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Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Seilkraneinsatz am Naturfreundehaus 
beginnt in Kürze

Die Fichten im Pfälzerwald leiden besonders unter dem Temperatur-
anstieg. Insbesondere im Forstrevier Finsterbrunnen waren in den 
letzten 3 Jahren deutliche Verluste durch den Fraß des Buchdruckers 
zu verzeichnen.
Bisher ist es gelungen, durch selektive Entnahme von befallenen 
Bäumen die Kahlflächen sehr klein zu halten.
Zunehmend frisst der Käfer aber an allen Fronten der Bestände, so 
dass an einigen Orten im Revier auch deutlich sichtbarere kahle 
Plätze entstehen.
Im letzten Sommer wurde klar, dass im Gemeindewald Schopp die 
Fichten im Hang oberhalb des Naturfreundehauses nicht mehr zu 
erhalten sind.
Durch die massiven Felsen im Oberhang und den bereits bestehen-
den 10 jährigen Jungwald am Unterhang ist eine reguläre Holzernte 
nicht möglich.
Hier muss eine Spezialfirma anrücken, die die Baumstämme mit einer 
Seilbahn nach oben transportiert.
Dies wird am 28.02. beginnen.
Einige Wege im Umfeld des Naturfreundehauses müssen für ca. 14 
Tage abgesperrt werden, dazu gehört der Alpine Steig und der Spiel-
platz. Das Haus selber ist zugänglich.
Wir bitten die Waldbesucher um Verständnis.

Forstamt Kaiserslautern

Achtung Vollsperrung: L470/KL - 
Rodungsarbeiten westlich Landstuhl

Zur Durchführung von Rodungsarbeiten muss die L 470 ab 
dem Kreuzungspunkt L470/“Am Rothenborn“ bis zur L465 voll 
gesperrt werden.
Die Vollsperrung erfolgt am 21. und 22.02.2022. Während den 
Rodungsarbeiten sind die ausgeschilderten Umleitungsstrecken 
zu nutzen.
Die Umleitung verläuft über die A062, das Autobahnkreuz A062/
A006 und über die die L470, gleiches gilt für die umgekehrte Rich-
tung.
Der Bildschacherhof bleibt jederzeit aus einer Richtung erreich-
bar.
Im Nachgang werden unter halbseitiger Sperrung mit Ampelre-
gelung Erkundungsschürfe durchgeführt.
Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen durch die Baumaß-
nahme bitten wir vielmals um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
LBM Kaiserslautern

DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land 
e.V. Betreuungsverein

Der DRK Betreuungsverein bietet eine fachkundige Beratung an.
Die Sprechstunden in den Verbandsgemeinden zu den Themen-
bereichen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und rechtliche 
Betreuung können unter den allgemein gültigen Hygienerichtlinien 
wieder stattfinden.
Die nächste Außensprechstunde des DRK Betreuungsvereins findet 
am Dienstag, 08.03.2022 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr in der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, statt.
Damit ihr Besuch reibungslos abläuft, melden Sie sich bitte vorher 
bei uns an.
Kontakt: DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V. Betreuungsver-
ein, Ansprechpartner: Marie Pfeffer-Kappler & Sabrina Dejon, Am 
Feuerwehrturm 6, 66849 Landstuhl, Tel: 06371 - 921530
E-Mail: betreuungsverein@kv-kl-land.drk.de

Stelzenberg
Ortsbürgermeister  Fritz geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Parkplätze zu vermieten
Die Ortsgemeinde Stelzenberg vermietet 4 Parkplätze in der 
Hauptstraße, ehemaliger Sparkassenparkplatz, für je 25,00 € 
monatlich.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Landstuhl, Frau Jonderko, unter der Telefonnummer 
06371/83-458.
Es werden ausschließlich schriftliche Bewerbungen berücksich-
tigt. Diese sind an die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl oder per Mail an heike.jon-
derko@landstuhl.de zu richten.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Neueröffnung: Schnelltestzentrum 
Stelzenberg

Am Freitag, 18.02.2022 hat das 
Schnelltestzentrum Stelzenberg 
im Sängerheim in der Kaiserslau-
terer Straße 5, neben dem MGT 
Bürgerhaus, seinen Betrieb auf-
genommen. Geleitet wird das 
Testzentrum von Familie Kajukin 
aus Stelzenberg und ist täglich 
von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr für 
alle erforderlichen Corona-Tests 
geöffnet.
Anmeldung kann bequem von 
zuhause über die Website: www.
schnelltestzentrumstelzenber.de 
erfolgen,
oder direkt vorort durch abscan-

nen des QR-Codes der auf dem Plakat am Eingang zum Sängerheim 
angezeigt ist. Weitere Informationen erhalten Sie zusätzlich über die 
Telefonnummer: 01522-7969454.
Wir würden uns freuen, wenn die Testmöglichkeit im Ort von mög-
lichst vielen Stelzenberger Bürgerinnen und Bürger angenommen 
wird.
Selbstverständlich gehörten der Bürgermeister und auch die Beige-
ordneten zu den ersten Testpersonen in der Einrichtung.
Unser Bild zeigt Herrn Kajukin mit der Beigeordneten Petra Jörg im 
Testzentrum

gez. Fritz Geib
Ortsbürgermeister

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens specht
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

www.wittich.de
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GARTENARBEIT ALLER ART
25 Jahre Berufserfahrung · Professionell · Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage)
• Baumkrone kürzen
• Baumstumpf entfernen
• Entwurzelungen/Rodung
• Obstbäume schneiden
• Gartenpflege allgemein etc.

• Hecken-/Sträucherschnitt
• Mulch- u. Steingarten anlegen
• Terrassen anlegen
• Bagger, Abriss- und Erdarbeiten
• Rollrasen anlegen und säen

INKL Entsorgung  ( 06303/87617  ✆ 0176/64617164

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392 o. 06303 2082110 Fa. TIMI

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt
alle haus- und gartennahen Arbeiten (auch in Risikolagen)

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Tel.: 0176 85261505

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Jöckel GmbH, Karl bei.

Mobil: 0151 16305401

t.kessel@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Tobias Kessel

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Landstuhl

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt 

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Maler- und Dachdeckerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art
10 % Winterrabatt für das Jahr 2022

(Bei Auftragsvergabe bis 31.03.2022) 
Ihr Ansprechpartner: Herr Edinger, Tel.: 0176 66677811

Dellwing • Mobil: 01 78 / 29 89 073
Ihr Profi z.B. für Bestrahlungsfahrten, Berufsgenossenschaftsfahrten usw.

CITY
TAXI Landstuhl

JOBS 
IN IHRER REGION

Die CSM Caritas Service Management GmbH  
in Speyer ist eine Tochtergesellschaft des Caritasverbandes  
für die Diözese Speyer und hat sich auf das Erbringen  
von Hausmeisterdiensten und hauswirtschaftlichen  
Dienstleistungen spezialisiert. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Standorten 
Kaiserslautern, Landstuhl

einen Hausmeister m/w/d 
in Vollzeit, Teilzeit oder  

in geringfügiger Beschäftigung (GfB) 

Ihre Aufgaben
     • Allg. Reparaturarbeiten
     • Kontroll- und Wartungsarbeiten
     • Fremdfirmenkoordination
     • Unterstützungsarbeiten rund ums Haus

Unsere Anforderungen
 • Führerschein Klasse B 
 • Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Wir bieten
    • Krisensichere Anstellung
    •  Leistungsgerechte Bezahlung nach Tarif 
    • Betriebliche Altersvorsorge
    • Urlaubsgeld
Interesse? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an
CSM Caritas Service Management GmbH 
z. Hd. Herr Titze, Bahnhofstr. 66, 67346 Speyer 
E-Mail: bewerbungen@csm-speyer.de

Haushaltshilfe gesucht
für Privathaushalt in Krickenbach

3 h/Woche.
Tel.: 0176/80318280

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Verkaufen Sie Ihre
Immobilie schnell,
diskret und zum
besten Preis.

Am Alten Markt 2, Landstuhl
Tel.: 06371-9424242
wenk-immobilien.de

Professionell, persönlich, seriös.

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma NORMA
Lebensmittelfilialbetrieb bei.

IN IHRER REGION
WOHNEN

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90
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Große PS-Zusatzauslosung 
der Sparkassen im März

12 Monate und 13 Mal die Chancen auf Traumerfüllung! Mit dem 
PS-Sparen und Gewinnen der rheinland-pfälzischen Sparkassen 
können Kundinnen und Kunden schon ab 5 Euro im Monat spa-
ren, gewinnen und gemeinnützige Projekte in Rheinland-Pfalz 
unterstützen.

Zehn vollelektrische MINI SE und Geldpreise im Gesamtwert von 
rund 1,6 Millionen Euro werden am 24. März 2022 in der großen 
Jahres-Zusatzauslosung ausgespielt. Lose, die bis zum 17. März 
2022 in der Filiale oder bequem online gekauft werden, nehmen 
noch an dieser Zusatzauslosung teil. Ein monatlicher Los-Dau-
erauftrag sichert nicht nur die Teilnahme an den 12 monatlichen 
Ziehungen pro Jahr, sondern auch die Chance auf traumhafte 
Gewinne in der jährlichen großen Zusatzauslosung.

So funktioniert die PS-Lotterie der Sparkassen:
Von dem monatlichen PS-Dauerauftrag über 5 Euro pro Los wer-
den 4 Euro angespart. Mit dem verbleibenden Euro wird die Teil-
nahme an der Lotterie und die Unterstützung von gemeinnützigen
und sozialen Projekten in der Region finanziert.

- Anzeige -

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 50,- €
für jede weitere Person 15,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 mein.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias Kessel
Gebietsverkaufsleiter
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-263
m.kuhnen@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 5 Ausgabe 8/2022 - Mittwoch, 23. Februar 2022

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Namen Jesu Landstuhl

Gottesdienste
Samstag, 26.02.2022
17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Vorabendmesse
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
Sonntag, 27.02.2022
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Heilige Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse

Krankenkommunion
Folgende Termine sind für den Monat März 2022 vorgesehen:
Freitag, 04.03.2022 Kindsbach
Freitag, 04.03.2022 Landstuhl (nachmittags)
Freitag, 04.03.2022 Bruchmühlbach (nachmittags)
Samstag, 05.03.2022 Landstuhl-Atzel
Samstag, 05.03.2022 Mittelbrunn
Mittwoch, 09.03.2022 Hauptstuhl

Weltgebetstag
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 4.3., 
19.00 Uhr in der Kirche St. Markus, Landstuhl-Atzel.

Monatliches Jahrgedächtnis
Die Liste der Verstorbenen wird vor Beginn des jeweiligen Gottes-
dienstes im Eingangsbereich der Kirche ausgelegt, damit jeder sie 
einsehen und ggf. ergänzen kann. Es dürfen dabei auch Namen von 
weiteren im jeweiligen Monat Verstorbenen dazugeschrieben wer-
den, die zwar nicht auf der Liste stehen, aber einer teilnehmenden 
Person wichtig sind.
Das nächste monatliche Jahrgedächtnis findet am Freitag, 25.02, 
18.00 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche Landstuhl statt. Eine Anmel-
dung zu diesem Gottesdienst ist nicht mehr notwendig. Bringen Sie 
aber bitte Ihren Impfnachweis mit. Es gilt weiterhin Masken- und 
Abstandspflicht. Es darf aber wieder gesungen werden.

Pfarrbüro
Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro am Faschingsdienstag, 1. März 
geschlossen ist.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schopp

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen

Montag, 28.02.2022
um 14:30 Uhr Seniorennachmittag
Freitag, 04.03.2022
um 19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der protestantischen Kir-
che
Sonntag, 06.03.2022
um 11:00 Uhr Amt mit Austeilung des Aschenkreuzes
Im Anschluss findet das Fastenessen - auch zum Mitnehmen - statt.
Vorschau auf die Fastenzeit:
Ab dem 06.03. wird vor der Kirche ein Holzkreuz stehen, an das jeder, 
der möchte, Zettel mit dem, was ihn bewegt hängen kann. In der 
Osternacht (16.04.) werden diese Zettel im Osterfeuer verbrannt.
Kreuzweg:
In diesem Jahr findet am 11. und 25. März wie auch am 01. April 
jeweils um 18:00 Uhr eine Kreuzweg-Andacht statt.
Bitte beachten:
In allen Gottesdiensten gilt die 3-G-Regel und eine generelle 
Maskenpflicht. Für den Seniorennachmittag und das Fastenes-
sen gilt die 2G+-Regel. Für Personen, die geboostert sind, ent-
fällt die Testpflicht. (Bitte Nachweise vorlegen)
Die kath. Erwachsenenbildung lädt alle, die beweglich bleiben 
wollen, zur Gymnastik ein. Die Übungsstunden finden immer mitt-
wochs um 16:30 Uhr in der Turnhalle statt.
Leiterin: Galina Bauer, Physiotherapeutin
Kosten: 15,-- € im Quartal
Termine im 1. Halbjahr

März: 02., 09., 16. und 23.03.
April: 06 und 27.04.
Mai: 04., 11., 18. und 25.05.
Juni: 01., 08., 15., 22. und 29.06.

Pfarrgemeinde Bann
Valentinusfest in Bann

Seit Jahrhunderten wird in der Pfarrgemeinde Bann das Valenti-
nusfest am 14. Februar groß gefeiert, denn der hl.Valentinus, der im 
3.Jahrhundert gelebt hat und den Märtyrertod erlitt, ist seit dem Mit-
telalter der Schutzpatron der Gemeinde. Schon die mittelalterliche 
Wehrkirche, die an dem heutigen Platz des Gemeindehauses stand, 
war dem hl.Valentinus geweiht. Nach dem Neubau der jetzigen neu-
gotischen Kirche von 1881- 1883 wurden die Reliquien und die Sta-
tue des Märtyrers feierlich bei der Konsekration von Bischof Erler in 
das neue Gotteshaus übertragen. In früheren Jahren war der Valen-
tinustag ein großer Feiertag in Bann, an dem viele Gläubigen auch 
aus den umliegenden Gemeinden zum Wallfahren in die Valentinus-
kirche pilgerten.
Sogar die Schüler/innen hatten an diesem Tag schulfrei. Auch in die-
sem Jahr gab es abends in der totz Corona-Pandemie gut besuch-
ten Valentinuskirche ein festliches Hochamt, das von Pfarrer Marco 
Richtscheid und von Pfarrer Udo Stenz zelebriert wurde. Unter den 
festlichen Klängen des Organisten Wolfgang Gries zogen beide Pfar-
rer mit vielen Messdienern in das Kirchenschiff ein, um zuerst die 
große Valentinusstatue zu segnen und zu beweihräuchern. In seinen 
Begrüßungsworten hob Pfarrer Richtscheid die Bedeutung dieses 
uralten Bännjer Festes hervor, und er drückte seine Freude darüber 
aus, dass er in seiner Heimatgemeinde diesen Patronatsgottesdienst 
halten darf. Die Festpredigt hielt Pfarrer Stenz und er erläuterte die 
Bedeutung des Heiligen, der in der ganzen Welt als Schutzpatron der 
Liebenden und der Imker verehrt wird, außerdem schützt er vor allen 
ansteckenden Krankheiten.
Der feierliche Gottesdienst endete mit dem eigens komponierten 
Valentinuslied “Lasset uns preisen in frommen Weisen, Sankt Valen-
tin, den heiligen Patron”, bei dem alle Gläubigen trotz Mundschutz 
kräftig mitsangen. Zur Feier das Tages bekamen alle Gottesdienstbe-
sucher noch ein “Küsschen” aus Schokolade, ehe sie geistig und kör-
perlich gestärkt das schöne Gotteshaus verließen.
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evangelisch-Freikirchliche gemeinde 
Landstuhl (baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl.
Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienst
am sonntag um 10.00 Uhr, parallel Kindergottesdienst, am ersten 
Sonntag im Monat mit Abendmahl.
www.baptisten-landstuhl.de

ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
stelzenberg-mölschbach

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten am
sonntag, 27. Februar - estohimi
Es gilt die 3G-Regel: Zum Gottesdienst kann kommen, wer geimpft 
oder genesen oder getestet (offiziellesTestzertifikat) ist.
Konfis dürfen einen Selbsttest vor Ort machen.
Mölschbach: 10.00 Uhr
Trippstadt: 17.00 Uhr
Leitbild: Der Weg zum Kreuz
Kollekte: für den Kirchentag

Weltgebetstag am 4. märz - im TV und online
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am 4. März auf BibelTV 
übertragen, parallel dazu im Internet auf youtube und facebook. Wer 
mitfeiern möchte, kann sich eine Tüte mitnehmen, die die Liturgie 
und Infos enthält. Die Weltgebetstags-Tüten sind in Trippstadt und 
Stelzenberg nach dem Gottesdienst erhältlich, in Trippstadt auch 
unter der Woche in der Zeit der Offenen Kirche (10-17 Uhr).

Pfrn. Astrid Grob erreichen Sie von Dienstag bis Samstag unter der 
Telefonnummer 06306-329 oder im Pfarrhaus. Außerhalb der Büro-
zeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, er wird regelmäßig 
abgehört.
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 - 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde  
schopp-Linden-Krickenbach

gottesdienste
zum sonntag vor der Passionszeit (sonntag estomihi)
Wochenspruch: „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 
alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.“ (Lukas 18,31)
sonntag, 27. Februar 2022:
9.05 Uhr Schopp
10.30 Uhr Krickenbach
Wir bitten um eine Kollekte für den Kirchentag.
„5 nach 9…gottesdienst“ Frühstück fällt aus
Wir hätten Euch/Sie gerne zu einem Sonntagsfrühstück nach dem „5 
nach 9-Gottesdienst“ am Sonntag, 27.2.22 in den Schopper Gemein-
deraum eingeladen. Die Pandemie lässt es leider noch nicht zu. Trotz-
dem möchten wir Frühaufsteher*innen die Möglichkeit geben, zu 
der frühen Gottesdienstzeit um 9.05 Uhr in die Schopper Kirche zu 
kommen und so den Sonntag voll auszuschöpfen.

bürozeiten im Pfarramt
(Frau Müller)
Mittwoch und Freitag von 9-12 Uhr.
In dieser Zeit ist das Pfarrbüro besetzt. Für Gespräche und Ihre per-
sönlichen Anliegen bin ich - soweit es mir möglich ist - immer da. 
Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte das 7. Klingelfreizeichen ab, bis 
der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann.
das Pfarrbüro ist am 23.3. und 25.2.22 nicht besetzt.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 06307/395, 
e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.kirchen-kl.de

Protestantische  
Kirchengemeinde Landstuhl-atzel

Der Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche Oberarnbach beginnt 
am sonntag, 27. Februar, um 9.15 Uhr. Um 10.30 Uhr ist Gottes-
dienst in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel. Am 1. und 3. Samstag 
im Monat, jeweils 18 Uhr, lädt die protestantische Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel zum Gottesdienst ins Haus der Vereine Bann ein. 
Nächster Termin: sonntag, 05. märz.
mittwochs, 14 Uhr, findet ein evangelischer Gottesdienst in der 
Kapelle des Nardini-Klinikums statt.
In allen Gottesdiensten gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.
Die Zeiten des Präparanden- und Konfirmandenunterrichtes werden 
den Jugendlichen durch das Pfarramt bekannt gegeben.
Vorankündigung: Auf der Atzel findet in diesem Jahr der Gottes-
dienst zum Weltgebetstag am Freitag, 4. März, 19 Uhr, in der St. 
Markus-Kirche statt. Thema: „Zukunftsplan Hoffnung“.
Das Freizeithaus Labach kann im Rahmen der bestehenden Hygie-
nevorschriften des Landes Rheinland-Pfalz gemietet werden. Anmel-
dungen nimmt Frau Susanne Schording, Tel.: 06371-64594 oder 
Email: susanne.schording@kabelmail.de, entgegen.
Weitere aktuelle Informationen der Kirchengemeinde sind auf der 
Homepage www.pauluskirche-atzel.de veröffentlicht. Pfarrerin 
Carola Hofmann ist unter Tel. 06371/18353 zu erreichen. Die E-Mail-
Adresse lautet hofmann.landstuhl@t-online.de.
Das vollständige Programm des Jugendhauses SPOTS, Pauluskirche, 
kann auf der Homepage www.jugendhaus-spots.de abgerufen 
werden. Kontakte sind per Tel. 06371/917130 bzw. E-Mail spots@
jugendhaus-spots.de möglich. bor.

Pfarramt
sonntag 27.02
09:30 Uhr Familiengottesdienst zum Weltgebetstag in Obernheim 
(Gemeindehaus)
10:30 Uhr Familiengottesdienst zum Weltgebetstag in Mittelbrunn 
(Kirche)
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MoosIX nach Absprache
Sollten sich corona-bedingt Änderungen ergeben, werden wir 
informieren.
Am 13.02.22 fand unsere JHV mit Neuwahlen statt.
Ergebnisse:
Vorstand: Vorsitzender Winfried Krämer, Vorsitzender Hartmut 
Haber, Kassenwart Denis Petry, Schriftführerin Judith Schmitt
Vereinsausschuss: Vermögens-/Mitgliederverwaltung Werner Voll-
mar, Vertreterin fördernder Mitglieder Norma Krämer, Jugendleiter 
Fabrice Faust und Fabienne Werle
Öffentlichkeitsarbeit/Presse Norman Fritzinger
Internetbeauftragter Joachim Obeldobel
Vertreter Ausschuss „Geiselb.Mühle“ Gerhard Werle
Vertreter Festausschuss Kathrin Palm
Weitere Ausschussmitglieder Markus Hassel, Marvin Krämer, Phil-
ipp Lösch, Michaela Müller, Hans-Peter Reischmann, Pascal Weishaar
Orchestersprecher sinf. Orchester Felix Burkhard, Anna Delb, Fred 
Delb, Jochen Petry, Fabienne Werle
Orchestersprecher Fidele: Fabrice Faust, Kathrin Palm
Orchestersprecher Spätzünder Christine Juner, Sylvia Leis
Orchestersprecher Jugendorchster Lukas Brämer, Jonas Haber, Eva 
Müller, Yannis Peifer, Lena Reiser, Anika Schwebius
Orchestersprecher MoosIX Tobias Könnel
Kassenprüfer Otto Lechner, Richard Werle
Ferner wurde ein Ausschuss „Geiselberger Mühle“ mit 9 Personen 
und ein „Festausschuss“ mit 9 Personen gewählt.

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
persönlichen Gespräche können unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln im Wahlkreisbüro, Ludwigstr. 2, in Landstuhl stattfin-
den. Bevorzugt kann die Sprechstunde telefonisch oder auch vor 
Ort, wenn möglich im Freien, erfolgen. Termine können gerne vorab 
unter der Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-
schaeffner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester plus

Andrea Rihlmann
Büro: Kaiserstraße 42, 66849 
Landstuhl
Tel.Nr.: 0631-7105 333
e-mail: andrea.rihlmann@kaisers-
lautern-kreis.de
Gesprächstermine nach vorhe-
riger Vereinbarung

Sprechstunde mit 
Angelika Glöckner

Die SPD-Bundestagsabgeordnete 
Angelika Glöckner bietet allen 

Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Der diesjährige Weltgebetstag kommt aus England, Wales und Nord-
irland. Im Gottesdienst wird es viele Landesinformationen und auch 
eine Überraschungstüte für die Kinder geben.
Ab 12 Jahren bitte einen Nachweis über eine gültige Corona-Imp-
fung oder einen aktuellen Testnachweis mitbringen!
Während des Gottesdienstes herrscht nach den derzeitigen Regeln 
Maskenpflicht.
Der Weltgebetstag für die Erwachsenen findet am 04.03 um 19:00 
Uhr in Obernheim-Kirchenarnbach statt. Achtung, wir sind dieses 
Mal in der katholischen Kirche in Kirchenarnbach.
Geburtstagsbesuche enden für uns aktuell am Briefkasten. Sobald 
die Ansteckungsgefahr nachlässt wird es wieder Hausbesuche 
geben. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Pfarrerehepaar Nolte, Kirchenstraße 12 a, 66851 Mittelbrunn, Tel. 
06371/17246

Prot. Kirchengemeinden  
Landstuhl-Stadt und Kindsbach

Donnerstag, 24. Februar,
Kindsbach: keine Präparanden- und Konfirmandenstunde
Sonntag, 27. Februar,
9.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtkirche Landstuhl
10.30 Uhr: Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Dienstag, 1. März,
Landstuhl: keine Präparanden- und Konfirmandenstunde
Für unsere Gottesdienste gilt im Moment die 3-G-Regel. Während 
der Gottesdienste besteht auch am festen Platz Maskenpflicht. Die 
Abstände sind einzuhalten. Bitte beachten Sie auch, dass während 
des Gottesdienstes nicht geheizt wird. Für alle anderen Veranstaltun-
gen gelten die jeweiligen aktuellen Corona-Vorschriften.
Änderungen aufgrund veränderter Corona-Verordnungen vorbe-
halten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prot-kirche-
landstuhl.de

Pfarramt Hauptstuhl
Liebe Gemeinde,
am Sonntag, dem 27. Februar, Estomihi, ist Gottesdienst in Vogel-
bach um 9.30 Uhr mit Pfr. Risser.
Am Sonntag, dem 6. März, Invokavit, ist Gottesdienst in Haupt-
stuhl um 9.30 Uhr mit Lektorin Schwab.
Beachten sie beim Gottesdienstbesuch die jeweils gültigen Regeln 
und Bedingungen in der Zeit der Corona- Pandemie wie Abstand hal-
ten, Maskenpflicht, geimpft, getestet oder genesen sein.
Die Konfirmanden treffen sich wieder am 8. März von 16.30 Uhr - 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Die Präparanden treffen sich wieder am 15. März von 16.30 Uhr - 
18.00 Uhr in Bruchmühlbach.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach, Tel.: 06372/ 6761
Mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Ev. Freikirche - Calvary Chapel
Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Sonstige Mitteilungen

Steinalben - Moosalbtaler Blasmusik e.V.
Proben:

MBJO - Jugendorch. Montag 17.45-19.30 Uhr
Trommelkurs Erw. Dienstag 18.30-19.30 Uhr
Spätzünder Mittwoch 19.00-21.00 Uhr
Musik. Früherziehung 18-60 
Monate

Donnerstag 15.15-18.00 Uhr

Sinf. Orch. Freitag 19.30-22.00 Uhr
Schülerorchester u. Musik-
mäuse gemeinsame Probe

Samstag 11.30-12.30 Uhr

Moosikids 6-8 Jahre Samstag 9.30-10.15 Uhr
Musikbande Samstag 9.30-10.15 Uhr
Fidele im Vereinsheim 
Steinalben

Sonntag 
27.02.22

10.00-12.00Uhr

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 8 Ausgabe 8/2022 - Mittwoch, 23. Februar 2022

Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR
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HOMBURG-BRUCHHOF Kaiserslauterer Str. 21e  ☎ (06841) 99 30 60

www.auto-j-becker.de

KAISERSLAUTERN Am Gusswerk 2                     ☎ (0631) 41 44 90

Ristorante Bell ’Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

Wochenspezialitäten
Brokkolicremesuppe mit gerösteten Mandelblättchen 

Überbackener Nudelauflauf mit Gemüse
Putenleber Berliner Art, dazu Kartoffeln

Entenbrust im Ofen gebraten auf Orangen-Spinat-Sauce
Erbitten Reservierung für 2., 3. und 4. März 2022
Hausgemachter Heringssalat mit Pellkartoffeln

Weltfrauentag, 8. März - Denken Sie an Ihre Reservierung
Spezielles 3-Gänge-Menü

Donnerstag bis Sonntag Heimservice (Selbstabholung o. Lieferung)

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360 
Unionstraße 1 

67657 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Erfüllen Sie sich 
Ihre Träume!

Mit der Zusatzauslosung  
am 24. März 2022.
Bald schon könnten Sie einen von 10 vollelektrischen MINI SE fahren 
oder sich mit einem der attraktiven Geldpreise im Gesamtwert von  
rund 1,6 Mio. Euro Ihre Träume erfüllen.

Annahmeschluss ist der 17. März 2022. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht,  
Prävention und Behandlung erhalten Sie unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse Gewinnchance: Hauptgewinn 1:1,9 Mio.

Sparen, gewinnen, Gutes tun – Ein Los für alles!

– die Lotterie der Sparkasse.

BEILAGEN-SERVICE! beilagen@wittich-foehren.de


